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1 Leitbild'

! vom Schulteam am 23.03.22 verabschiedet
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2 Fihrungsgrundsatze, Konzept-Struktur

2.1 Fiihrungsgrundsatze

Grundsatz

Die Schule Rebhtigel ist eine Tagesschule. Ihr Wirken zu Gunsten der ihr anvertrauten Jugendlichen
umfasst Unterricht, Férderung und Betreuung.

Unsere Schule ist geleitet

Die Schulleitung (SL) leitet die Schule im Rahmen der von den Behérden erlassenen Regularien
(Volksschulgesetz, Organisationsstatut, Funktionendiagramm in ,Fiihrung und Zustdndigkeiten,
Pflichtenheft?) und unter Berticksichtigung der Fiihrungsgrundsétze des Schulkreises Uto.
Fiihrungsstil

Aufgabe, Verantwortung und Kompetenz / Ressourcen sind geregelt und wo irgend
moglich in einer Hand.

dle SL Aufgabe Kompetenzen

Ressourcen

¢ fiihrt im Rahmen des Handbuches ,Flihrung und Zusténdigkeiten“ (5SD)
sowie des Organisationsstatuts (OS, 412.103).

e flhrt zielorientiert und transparent.

e flihrt wo méglich und sinnvoll partizipativ.

e fiihrt auch durch Delegation (Ubertragung von Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortung).
e nimmt die Méglichkeiten, Bediirfnisse und Meinungen aller Beteiligten wahr.

¢ bemiiht sich um transparente Kommunikation, einen guten Informationsfluss und konstruktive
Konfliktlésung.

e st offen fir Kritik.

Schulkultur und Teambildung
die SL initiiert, fordert, ermdglicht und unterstiitzt
e die Teambildung und Team-Weiterbildung.
o die Pflege einer lebendigen Schulkultur.
o die Integration aller Jugendlichen, unabh&ngig von ihren Fahigkeiten und Bedtirfnissen.

Mitsprache und Mitwirkung aller am Schulbetrieb Beteiligten ist erwiinscht und notwendig.

2 Pflichtenheft fiir die Schulleitungen der Volksschule der Stadt Ziirich (Beschluss der Prasidentinnen- und
Prasidentenkonferenz ZSPB_2018_056 vom 17. April 2018); Pflichtenheft fiir die Schulleitungen der Volksschule
der Stadt Ziirich (Beschluss der Prasidentinnen- u. Présidentenkonferenz vom 11.7.2006 mit Anderungen vom
19.6.2007 und 23.6.2009)
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Kommunikation nach innen und aussen
die SL

e vertritt die Schule nach aussen und fiihrt / koordiniert sie nach innen.
e ist Ansprech-Partnerin nach innen und nach aussen.

e vertritt die Interessen und Beschliisse des Teams gegeniiber den vorgesetzten Behdrden und in
externen Belangen.

e kRommuniziert dem Team die Standpunkte und Beschllisse der vorgesetzten Behorden.

Pflichten und Kompetenzen

Das Volksschulgesetz des Kantons und das Organisationsstatut der Stadt Ziirich, die verschiedenen
Pflichtenhefte sowie das Handbuch ,Fiihrung und Zusténdigkeiten“ regeln Position und Aufgaben der
Schulleitung.

2.2 Konzept-Struktur

Unsere Schule ist strubturiert
Das Betriebskonzept wird ergdnzt durch

das Berufswahlkonzept (BWK)

das Betreuungskonzept (BeK)

das Férderkonzept (F6K)

das ICT-Konzept (ICT-K)

das Sicherheitskonzept (SiKo)®

das IKS-Dokument (IKS)*

das RE-Rat-Konzept

die Geschaftsordnung des Elternforums.

Die schulinternen Konzepte (BK, BeK, F6K, BWK, RE-Rat-Konzept) werden jahrlich den Bediirfnissen
und der Redlitét angepasst.”
Die Geschaftsordnung des Elternforums wird im Bedarfsfall angepasst.

3 (ist in Entstehung resp. Aktualisierung begriffen)
4 gem. stadtischen Weisungen
5 s.u. 3.3.2 Innovation, S. 8
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3 Organisationsstruktur

3.1 Organisation / Funktionen

3.1.1 Funktionen

Hreisschulbhorde

Aufsichtskommission
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3.2 Schulleitung

3.2.1 Verantwortung
SLe
¢ Personalverantwortung, Pensen Bereichsleitung Forderung
* Schulentwicklung _ e inhaltliche Personalfiihrung Férder-LP und
e Schulkonferenzen / Teamsitzungen Klassenassistenzen
* O-Tage e IFIS,IS-R
e Schulsozialarbeit e DaZ BF, AS
e  Schulleitungssekretariat (SSR) e RE-Rat
* Hausdienst e Verantwortung gegeniiber HPS
e Betreuung
¢ Konfliktlotsen
e Eltern, Elternforum
¢ Verantwortung gegen aussen

Die Zustaindigkeit fiir der Schule unterstellte Férder-Lehrpersonen wird zwischen SL und der
Bereichsleitung Férderung geregelt. Sie ist den Betroffenen bekannt. Die MAB / MAG fiihren die SL
und die BL Férderung gegebenenfalls gemeinsam, verantwortlich ist die SL.

Die Mitarbeiterfiihrung (formal): MAB wird durch die SL durchgefiihrt.”

Die Schulleitung trégt die Verantwortung fiir eine fachlich hochstehende und effiziente Leitung im
Rahmen des Leitbildes, des Betriebskonzeptes und der finanziellen Gegebenheiten.

Die SL fiihrt LB, LHT und AHT und SSR und fiihrt die ZBG durch.

Die Personalfiihrung incl. ZBG der Betreuungsmitarbeitetnden obliegt der LB, diejenige der
Hausdienstmitarbeitenden dem LHT.

3.2.2 Schulleitungssekretariat $SR

Das Schulleitungssekretariat (SSR) ist der Schulleitung direkt unterstellt.
Es besteht ein Stellenbeschrieb und ein Pflichtenheft.

3.3 Grundhaltung, Innovation

3.3.1 Grundhaltung

Wir versuchen, Jugendliche und Erwachsene durch aktive Mitarbeit in adaequatem Rahmen in die
Verantwortung mit einzubeziehen.

In der Schule kann demokratisches Zusammenleben getlibt werden. Die Schul-Gemeinschaft soll von
allen an ihr tatigen Erwachsenen gemeinsam mit den Schiilern getragen werden.

6 2 Co-Schulleiter.

7 Massgebend sind die Grundlagen und Richtlinien fiir die Mitarbeiterbeurteilung von Lehrpersonen des VSA
sowie das Volksschulgesetz VSG §44.
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Wir wollen eine gute Einbindung aller an der Schule Tatigen. Dazu gehdrt ein hohes Mass an
Eigenverantwortung.

3.3.2 Innovation

Konzepte, Regelwerke / Weisungen und Gepflogenheiten setzen die nétigen Leitplanken fiir ein
erfolgreiches Zusammenwirken im Lebensraum Schule. Sie bilden die Realitét ab und werden in
passenden Zyklen weiterentwickelt.®

Die Schule lebt und entwickelt sich in und durch die Zusammenarbeit aller Beteiligten, Betroffenen
und Interessierten.
Innovations~ / Entscheidungstragende

Wo méglich findet Innovation partizipativ statt, wo nétig durch Fithrungsentscheide.® Innerhalb des
Lebensraums Schule gibt es verschiedene Entscheidungs- und Entwicklungstrager:

Schulleitung

Steuergruppe

Schulkonferenz

Koordinations-Gremium (situativ) w

Die konkrete Phase des reguléren Innovationszyklus’ findet im 4. / 5. Quintal des Schuljahres statt:

Klassenrate

Wer Was Wann
Konzeptverantwortliche | «Migrations-Version»: Ergéinzungen / Anpassungen laufend
Leitungsgremium Erstellen Antrags-Version KW16
SL Publikation Antrags-Version ca. KW19
Schulteam Vernehmlassung, Antréige idt'®
Schulkonferenz Verhandlung Antrdge, Beschluss SK Mai / Juni
Aufsichtskommission Ratifizierung der Konzepte Juni

8 vgl. oben 2.2 Konzept-Struktur, S. 4

4 vgl. oben 2.1 Fiihrungsgrundsatze, S. 3

10 rechtzeitig
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Innovationszybklus

Die Schule Rebhiigel pflegt einen Innovationszyklus:

Leitbild

Werte, Haltungen, Regeln, Weisungen

| L 5

Innovationszyklen
Regelwerk \
Archiv I ~
«Experiments: Jahreszyklus Konzepte:
L Uberarbeitung
kurzfristige
Anpassungen Vernehmlassung
no good / good Beschluss
«Experimente»

Kurzfristige Anpassungen kdnnen im Bedarfsfall durch RE-Rat, Elternforum und die schulischen
Entwicklungstrdger initiiert werden. Diese werden aufgenommen, entwickelt, verhandelt und in letzter
Instanz von der Schulkonferenz als «<Experiment>» beschlossen.

Die Schulleitung hat bei ibergeordneten Interessen und in zwingenden Situationen
Weisungskompetenz.

3.4 Bereiche

Die Schuleinheit Rebhiigel umfasst die Abteilungen (Klassen) im Bereich Schule sowie die Fachbereiche
Forderung, Betreuung (Mittagsclub / Rebhiigel-Treff), Schulsozialarbeit und Hausdienst & Technik.

Im Lebensraum Schule gibt es Uberschneidungen zwischen den Bereichen Unterricht / Férderung und
Betreuung.

Die Lehr- und Fdrderpersonen sind primdar fiir den Bereich Unterricht / Férderung verantwortlich, die
Betreuungspersonen fiir den Bereich Betreuung.

3.4.1 Verortung der Aufgaben

Der Einsatz des Lehrpersonals im Betreuungsbereich wird (iber den Betreuungsschliissel oder den
Berufsauftrag als Lehrperson entschadigt. Diese Einscitze werden durch die LB in Absprache mit der SL
geplant.

Betreuungspersonen, welche Einsatze in Untericht / Férderung leisten, werden entweder (iber den
Betreuungsschliissel dafiir eingeplant oder als Assistenzen angestellt. Hier erfolgt die Einsatzplanug
durch die SL in Absprache mit der LB.

U

240617RE BK.docx —19.06.2024 - Seite 8 von 48



Betriebskonzept ©Schule Rebhiigel / Schulkreis Uto der Stadt Zirich

3.5 Gremien

3.5.1 Organisation

Die Schule Rebhiigel hat einen Jahresplan, auf dem die Daten der ordentlichen Termine der Gremien
erfasst sind.

Fuiir alle Sitzungen wird rechtzeitig eine Einladung an alle Teilnehmenden / Betroffenen verschickt /
publiziert resp. am Anschlagbrett im Teamzimmer aufgehdngt.

Alle Sitzungen (insbesondere Schulkonferenzen, Teamsitzungen, Pddagogische Teams, Jahrgangsteams,
Unterichtsteams, Q-Gruppen-Sitzungen, Runder Tisch, IdT) werden traktandiert und protokolliert. Das
Beschlussprotokoll enthdlt neben der Prasenzliste und den behandelten Themen insbesondere die
Pendenzen (incl. Termine) sowie die Antrdge an andere Gremien wie Schulleitung / Schulkonferenz /
Teamsitzungen. Von Antrdgen / Beschliissen betroffene nicht zum Gremium gehdrende Mitarbeitende
werden direkt informiert (Bringschuld).

Protobolle’

Die vollstandigen Protokolle werden auf dem Laufwerk L:IA074-Rebhdigell Protokolleim
entsprechenden Ordner abgelegt und gehen per mail an die betroffenen / berechtigten Personen sowie
SL, LB, BLF6.

Die IDG-gerechte Version der Protokolle (6ffentlich zugdnglicher Teil) werden im Teamzimmer am
entsprechenden Ort aufgehdngt. Die vertraulichen Teile der Protokolle (inbesondere
Fallbesprechungen bzgl. Schiilern) gehen nur an die betroffenen / berechtigten Personen.

Auftrége /| Anfragen an Personen / Stellen ausserhalb des Gremiums werden direkt (ibermittelt. Eine
Erwdhnung im Protokoll gilt nicht als Auftrag / Anfrage.

Zusatzlich werden die Protokolle auf dem Laufwerk L: abgelegt:

Schulkonferenzen, Teamsitzung

Jahrgangs-Teams (JT1, JT3, JT3)

Padagogisches Team Férderung (PTF6), PTB

Unterrichtsteams

Betreuungsteam

Projekt-Gruppen-Sitzungen (Projekte & Vorhaben im Rahmen der Schulplanung)
gilt nicht fiir den Runden Tisch und das IdT.

3.5.2 Schulkonferenz
Definition und rechtliche Grundlagen

e Volksschulgesetz § 45, Volksschulverordnung § 46
e Organisationsstatut Art. 8, 17, 18, 19, 20, 21

- Merkblatt: s. auch www.vsa.zh.ch

Die Schulkonferenz ist das zentrale Entscheidungsgremium der Schule. Sie findet in der Regel ein Mal
pro Quintal statt.

Einladung / Traktanden und Protokoll werden tiber KLUS publiziert.

n vgl. dazu auch unten 13.2.2 Pflichtenheft Sitzungsleitung, S. 45
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3.5.3 Teamsitzung

Die Teamsitzung entspricht mit Ausnahme der Pr&senz-Verpflichgung (s.u. 5.3, Team-Engagement /
Prasenz an Sitzungen / Veranstaltungen, S. 16) der Schulkonferenz.

Die Teamsitzung ist beschlussféthig, wenn mehr als die Halfte aller Teammitglieder gem. OS anwesend
sind.

- Merkblatt: s. auch www.vsa.zh.ch

Die Teamsitzung entspricht bezliglich Inhalten und Entscheidungskompetenzen sowie der Frequenz der
Schulkonferenz.

3.5.4 Steuergruppe (5tG)

Die Steuergruppe (5tQ) stellt die Verbindung zwischen dem Schulteam und der Schulleitung sicher und
unterstiitzt diese in der Erarbeitung und Umsetzung der Schulentwicklung.

In der StG sind vertreten: Schulleitung (Vorsitz), Fachbereiche Férderung und Betreuung, je eine
Vertretung aus jedem Jahrgang mit festem Sitz sowie situativ weitere Teammitglieder entsprechend
ihrer Funktion (z.B. Verantwortliche Globalkredit).

Es ist mdglich, dass eine Person in Personalunion zwei Gremien / Bereiche in der StG vertritt.
Die Jahrgdnge schlagen der SL ihre Vertretung in der 5tG vor.
Die StG hat ein Pflichtenheft.

3.5.5 Jahrgangsteams (JT)

Die Klassenlehrpersonen jedes Jahrgangs bilden das Jahrgangsteam.

Weitere Personen aus Betreuung / Unterricht / Férderung / Leitungsgremien kénnen nach Bedarf zu
den Sitzungen eingeladen werden.

Die Sitzungen finden periodisch oder nach Bedarf statt. Die Teilnehmenden entscheiden, ob sie die im
nBA verorteten Ressourcen in kiirzeren Abstdnden (dafiir als kiirzere Sitzungen) oder in lIdngeren
Abstdnden (mindestens 2 x pro Quintal) als Idngere Sitzungen organisieren.

Die Sitzungen finden grundsétzlich vor Ort statt (Prdsenzveranstaltung). Fiir einzelne Teilnehmende ist
eine Teilnahme (iber elektronische Kommunikationskandle méglich (hybride Durchfiihrung).

Die Protokolle gehen an die Mitglieder des Gremiums sowie an SL, LB, BLF6 und, wenn betroffen, SSA
und LHT.

Die Termine und Sitzungsorte sind definiert und bekannt, so dass interessierte Teammitglieder
(namentlich Fachlehr- und Férderpersonen) teilnehmen kénnen.

Abwesende Teammitglieder (insbesondere Mitarbeitende der Betreuung) werden durch die
Sitzungsleitung oder eine im Verlauf der Sitzung dazu bestimmte Person zeitnah und direkt (iber die
relevanten Inhalte informiert.

Die JT verantworten Planung und Koordination ihres Jahrgangs (klassentibergreifende Ebene).
Die JT haben ein Pflichtenheft.

3.5.6 Unterrichtsteams (UT)
Das Unterrichtsteam (UT) besteht aus

0g 7
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e der Klassenlehrperson / den Klassenlehrpersonen (Leitung des Gremiums)
e den an der Klasse unterrichtenden Fachlehr- und Férderpersonen
e einer Vertretung der Betreuung / Tagesschule (HL oder FaBe)

Weitere Personen aus Betreuung / Unterricht / Férderung / Leitungsgremien kénnen nach Bedarf zu
den Sitzungen eingeladen werden.

Die Sitzungen finden nach Bedarf, jedoch mindestens 1 Mal pro Quintal, statt. Sie werden traktandiert
und protokolliert.

Die Sitzungen finden grundsatzlich vor Ort statt (Prdsenzveranstaltung). Fiir einzelne Teilnehmende ist
eine Teilnahme (iber elektronische Kommunikationskandle maéglich (hybride Durchfiihrung).

Die Protokolle gehen an die Mitglieder des Gremiums sowie, wenn betroffen. an SL, LB, BLF, SSA und
LHT.

Die Termine und Sitzungsorte sind definiert und bekannt, so dass interessierte Teammitglieder
(namentlich Fachlehr- und Férder- sowie Betreuungspersonen), die nicht dem Gremium angehdren,
teilnehmen kodnnen.

Die Teilnahme an den Sitzungen ist verpflichtend. Der Sitzungstermin wird so festgelegt, dass alle
Mitglieder des UT teilnehmen kénnen.

Die KLP kann / kRénnen, wenn es die Situation erlaubt, Mitglieder des UT von der
Teilnahmeverpflichtung an den einzelnen Sitzungen entbinden.

Abwesende Teammitglieder (insbesondere Mitarbeitende der Betreuung) informieren sich bei der
Sitzungsleitung oder einer im Verlauf der Sitzung dazu bestimmten Person zeitnah und direkt {iber die
relevanten Inhalte (Holschuld).

Die UT dienen der Zusammenarbeit der an einer Klasse engagierten Teammitglieder (Ebene Klasse /
Schiiler).

Die UT haben ein Pflichtenheft.

3.57  Runder Tisch (RT)

Der Runde Tisch ist eine von der fallfithrenden Person einberufene und geleitete Sitzung. Er dient der
fallbezogenen padagogischen Zusammenarbeit. Der Runde Tisch wird situativ einberufen. Jedes
Teammitglied ist berechtigt, die Einberufung eines Runden Tisches zu verlangen.

Der Runde Tisch ist im Férderkonzept verankert und definiert.

3.5.8 Interdisziplindres Team (idT)

Das IDT wird von der Schulleitung oder der Bereichsleitung Férderung einberufen. Seine
Zusammensetzung ist situativ. Fallweise ergdnzen resp. vervollstaindigen Vertreter der betroffenen
Anspruchsgruppe und Fachdienste (SAzD, SPD u.a.) das IDT. Das IDT wird situativ einberufen. Die
Beratung durch das IDT kann grundsatzlich von jedem Teammitglied in Anspruch genommen werden.

Das Interdisziplindre Team ist im Férderkonzept verankert und definiert.

3.5.9 Fachteams (FT)

Fallweise und auftragsbezogen treten die Fachteams (z.B. alle Lehrpersonen, welche ein spezifisches
Fach oder ggf. mehrere Facher einer Féchergruppe unterrichten) zusammen.
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3.5.10 Betreuungsteam (BT)

Die Mitarbeitenden des Betreuungs-Angebotes bilden ein eigenes Fachteam.”

3.5.11 Projektgruppen im Rahmen des Schulprogramms

Die Lehr- und Betreuungspersonen nehmen Einsitz in Arbeits- und Projektgruppen. Das Engagement
orientiert sich auch am Unterrichts- / Anstellungspensum.

Die Mitarbeit ist Teil des Engagements der Teammitglieder im Rahmen ihres Berufsauftrages.

3.6 Strategische Planung, Anstellungsprozess /
Pensengenerierung

3.6.1 Rechtliche Grundlagen

Volksschulgesetz, Personalgesetz, Lehrpersonalverordnung, Organisationsstatut.

3.6.2 Lehr- und Forderpersonen

Grundsatz

Bei der Zusammensetzung der Unterrichtspensen der Lehrpersonen sowie der Gestaltung der
Stundenpléne miissen in erster Prioritéit die Bedlirfnisse der Schiilerinnen und Schiiler beriicksichtigt
werden.

Der Anstellungsumfang orientiert sich, wo nicht ausdriicklich anders vereinbart, am Unterrichtspensum.
Dieses setzt eine fiir Planung und Umsetzung sinnvolle Verfiigbarkeit der Lehrperson voraus.

Zuordnung Lektionen zu Lehrpersonen

Prioritdten
1. Fdacherprofil der Lehrperson
2. Unterricht an der eigenen Klasse (Klassenlehrperson)
3. Wenige Lehrpersonen pro Klasse (insbesondere an SekB-Klassen)
4. Unterricht am eigenen Jahrgang (KLP), Parallelisierung

5. Kontinuitat
Ressourcen

Die von den Behérden (KSB, VSA) zur Verfligung stehenden Ressourcen werden von der Schulleitung
den verschiedenen Bereichen®™ zugeordnet.

Zeitlicher Ablauf (Meilensteine)

Erste Halfte Dezember:  Pensenumfrage. Die LP geben dabei ihre Wiinsche fiir das folgende
Schuljahr an. Sie legen dabei auch ihre Prioritaten bzgl. Pensenumfang, -
zusammensetzung und Unterrichts(halb)tagen fest.

Zweite Halfte Dezember: «Strategie-Sitzung»: Austausch und Information (iber den Planungsstand:
SL und Lehrpersonen erarbeiten gemeinsam die Grundsétze fiir die Klassen-

12 vgl. Betreuungskonzept

13 im Rahmen des «neuen Berufsauftrages fiir Lehrpersonen (nBA)>»

[2¢/9
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ca. Januar — Mdrz:

ca. April / Mai:

(und Klassenlehrstellen-) planung. Die Mitarbeit in diesem Bereich ist nicht
zwingend.

Bei einem Konflikt, z.B. bzgl. der gewtinschten unterrichtsfreien Halbtage,
suchen die betroffenen LP zundchst untereinander eine Lésung
(Einigungskonferenz). Sie werden dabei von der TV unterstiitzt.

Wird intern keine Lésung gefunden, entscheidet die SL auf Grund der
vorliegenden Informationen aus der Einigungskonferenz sowie der
Pensenumfragen. Sie wird dabei vom StPO sowie der TV beraten.

Definition Pensenumfang — Vereinbarung zwischen Schulleitung und
Lehrperson: der Anstellungsgrad umfasst die Summe von kantonaler und
kommunaler Anstellung. Die Aufteilung kann von Jahr zu Jahr variieren.

Stundenplanerstellung und Lektionenzuteilung.

Uber Ausnahmen entscheidet im ganzen Bereich die Schulleitung.

3.6.3 Betreuungspersonen

Die Leitung Betreuung vereinbart mit den ihr unterstellten Mitarbeitendenden Aufgabenbereiche und

Einsatzzeiten.

Fir Einsatze im Bereich Unterricht / Férderung ausserhalb der Betreuung / der Anstellung tiber die
Betreuung stellt die Schulleitung die nétigen Ressourcen zur Verfiigung.
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4 Tagesschule
Die Schule Rebhiigel ist eine Tagesschule nach Stadtziircher Modell.

4.1

4.2

Der Tagesablauf sieht wie folgt aus:

Rechtliche Grundlagen

e Gesetz zur Tagesschule der Stadt Ziirich

e Ausfiihrungsbestimmungen der ZSP (ab S) 24/25)

Tagesstruktur'4

Zeit Unterricht Angebote

07.30 — 08.15 | 1. Lektion 07.30 — 08.15: Aufgabenzeit
08.20 — 09.05 | 2. Lektion 08.00 — 08.15: Auffangzeit
09.15 - 10.00 | 3. Lektion

10.20 - 11.05 4. Lektion

1.15 — 12.00 5. Lektion

12.05 — 13.15 Mittagessen, Mittags-Angebote; ibA, BF*
13.20 — 14.05 6. Lektion

14.15 — 15.00 7. Lektion

15.10 — 15.55 8. Lektion

16.00 — 16.45 | 9. Lektion AS, BF; RE-Treff

-18.00 | Auffangzeit

14

die Angebote und ihr Aufbau / ihre Organisation sind im Betreuungskonzept beschrieben.

[2¢/9
¢
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5 Aufgaben und Kompetenzen der $chulleitung und des
Teams

5.1 Pflichten / Kompetenzen der $chulleitung und der
Teammitglieder

5.1.1 Rechtliche Grundlagen
o Volksschulgesetz §§ 44, 45, 74
e Volksschulverordnung § 75
e Organisationsstatut Art. 12, Art. 17 — 21
e Personalrecht der Stadt Ziirich

e Handbuch Fiihrung und Zusténdigkeiten: Funktionendiagramm

Ergénzungen der Schule Rebhiigel zu den rechtlichen Grundlagen
Zu Art. 4.1

Mitglieder des Betreuungsteams und Hausdienstmitarbeitende sind Teil des Teams. Bei Anwesenheit an
der Schulkonferenz sind sie stimmberechtigt. Die Schulsozialarbeitenden sind externe Fachpersonen, bei
Anwesenheit an den Schulkonferenzen aber stimmberechtigt.

ZuArt. 4

Die Organisationsform und ein Beispiel von Traktandenliste und Protokoll befinden sich auf dem
Laufwerk L.

5.1.2 Grundsatz

Alle engagieren sich!

Im Rahmen des jeweiligen Berufsauftrages engagieren sich alle Teammitglieder (die Mitarbeitenden in
den Bereichen Unterricht, Betreuung und Hausdienst) in den ihnen zugewiesenen Aufgaben. Das kann,
insbesondere fiir Lehr- und Betreuungspersonen, Engagements in Unterricht und / oder Betreuung
beinhalten.

Alle Mitarbeitenden der Schule Rebhligel kennen ihre spezifischen Aufgaben / Pflichten sowie den
eigenen Berufsauftrag.

Die Schulleitung hat die Kompetenz und den Auftrag, Teammitglieder, welche ,weniger als das Soll*
leisten, zu mahnen und zu aktivieren.

5.2 Schiilerinnen und Schiiler: Bezugspersonen

Die Hauptbezugspersonen der Schiilerinnen und Schiiler sind ihre Klassenlehrpersonen, in definerten
Situationen die fallfiihrende Person (z.B. SHP).

Daneben diirfen sich die Jugendlichen je nach Thema bei jeder Person aus dem Schulteam um Rat und
Unterstiitzung nachsuchen. Dies umfasst ausdriicklich auch das Betreuungspersonal der Tagesschule
und auch die Mitarbeitenden des Hausdienstes.
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Die angesprochene Person unterstiitzt wo mdglich und verweist die Schiilerin / den Schiiler je nach
Thema an die zustéindige / kompetente Person oder Stelle.”

Die fallfiihrende Person ist fiir die Information aller Beteiligten und Betroffenen verantwortlich.

5.3 Team-Engagement / Prdsenz an Sitzungen /
Veranstaltungen

5.3.1 Grundsatz

e Die Arbeitszeit der Lehrpersonen ist ebenso wie die Zuordnung zu den einzelnen Bereichen /
Gefdassen im «neuen Berufsauftrag» (Einflihrung SJ 17/18) geregelt.

e Die Arbeitszeit der Mitarbeitenden von Betreuung und Hausdienst ist Gber die Jahresarbeitszeit
geregelt.

5.3.2 Sitzungen

¢ Schulkonferenzen (nach Diktion BiD: Schulversammlung): Préasenzpflicht gemass
Organisationsstatut (OS).

¢ Teamsitzungen: verhandlungs- und beschlussfahig wie die Schulkonferenzen. Prasenzpflicht,
Vertretung durch Konferenz-Tandem-Partner méglich. Die Abmeldung erfolgt vor dem
Sitzungstermin (i.d.R. sp&testens 24 Stunden vor der Sitzung) an die SL. Eine Abwesenheit
beider Tandem-Partner ist nur in begriindeten, mit der SL vereinbarten Situationen oder
Notféllen méglich.

¢ Jahrgangs-Teams / Unterrichtsteams: die Teilnahme an den Sitzungen ist fiir die Mitglieder
der JT / UT obligatorisch. Nicht einem JT / UT angehérende LP (insbesondere FLP) sowie
Betreuungspersonen oder Mitglieder des Hausdienst-Teams kénnen eingeladen werden, sind
aber im Bedarfsfall (z.B. Zeugnis-Sitzung) auskunftspflichtig. Ausnahmen sind im «nBA»
geregelt.

5.3.3 Weiterbildungen, $chul- und Teamanlasse

e  O-Anlasse: Prasenzpflicht gemass Organisationsstatut (OS). Ausnahmen sind im «nBA>»
geregelt. Fiir die Mitarbeitenden der Betreuung und des Hausdienstes ist die Teilnahme im
Rahmen der Arbeitszeit verpflichtend.

e Teamanldsse: die (minimale) Teilnahmeververpflichtung ist im «nBA» geregelt. Fir
Mitarbeitende von Betreuung und Hausdienst analog Q-Anldsse.

¢ Schulhausfest und andere Gesamtanldsse (Welcome-Day, RE-Fest, Sporttage, weitere
gemdiss Vereinbarung im Team): im Grundsatz fiir alle Teammitglieder verpflichtend.
Ausnahmen sind im «nBA>» geregelt .

15 z.B. Klassenlehrperson, SHP, Leitung Betreuung, Schulsozialarbeit, Laufbahnberatung, Schulleitung.
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5.3.4 Ausnahmen

e in begriindeten Ausnahmeféllen (gem. Personalrecht / OS) und auf entsprechenden Antrag
k6nnen Teammitglieder von der vorgesetzten Person (SL / LB / LHT) fiir einzelne Anldsse
dispensiert werden.

5.4 Aufsichtsverpflichtungen

5.4.1 Pausenaufsicht
¢ Die Lehrpersonen leisten im Verhdltnis zu ihrem Anstellungsgrad Pausenaufsichten.

e Betreuungspersonen (FaBe, HL) leisten im Rahmen ihrer Mdglichkeiten einzelne
Pausenaufsichten.

¢ Fiir die Pausenaufsicht gibt es ein Pflichtenheft resp. eine Checkliste.

5.4.2 Mitarbeit von Lehrpersonen in Betreuung und Tagesschul-
Strukturen

¢ Die Lehrpersonen erbringen im Rahmen ihres Anstellungspensums im Rahmen der Bedirfnisse
der Tagesschule Arbeiten im Rahmen der Betreuung sowie der Tagesschulstruktur:

o Aufsichtspflicht / Mitarbeit im Verpflegungsbetrieb (Mittagspause).

o Aufsicht / Betreuung der Mittagsangebote (ibA, Bibliothek, Sporthalle, freie
Aktivitaten)

e Lehrpersonen, welche ihr Mittagessen im Rahmen der Tagesschulstruktur mit den Jugendlichen
einnehmen, profitieren von einem vergtinstigten Verpflegungstarif. Diese Verpflegung ist nicht
Teil der Arbeitszeit der Lehrpersonen. In der Regel werden die Platze so eingenommen, dass es
keine reinen Erwachsenentische gibt. So haben die anwesenden Personen ohne Mehraufwand
eine soziopadagogische Wirkung.

5.4.3 Mitarbeit von Betreuungspersonen im Bereich Unterricht

e Die Mitarbeitenden der Betreuung leisten im Rahmen ihrer Anstellung oder mit einer
zusatzlichen Anstellung als Klassenassistenz / SozPad Einsatze in den Bereichen

o Aufgabenzeit / ibA
o Unterstiitzung im Unterricht

o Betreung / Férderung von Jugendlichen in oder ausserhalb von Unterrichtslektionen.

5.5 Zusammenarbeit mit der Aufsichtskommission

e Das Team und die AK pflegen eine konstruktive Zusammenarbeit zum Wohl der Schiilerinnen
und Schdiler.

e Schulteam und AK wertschatzen gegenseitig das Interesse, das Engagement und Wohlwollen in
der Zusammenarbeit und pflegen einen respektvollen und wiirdigen Umgang.

¢ Bei Unklarheiten und/oder Problemen wird der direkte Kontakt zur Konfliktpartei gesucht.
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e Das Team und die AK geben konstruktive und ehrliche Rlickmeldungen und vertrauen darauf.

5.6 Verwaltungsaufgaben

Die Pflichtenhefte der Amter werden laufend aktudlisiert. Sie sind am entsprechenden Ort auf dem
Lehrer-Laufwerk abgelegt.
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6 Stellvertretungs- und Spettregeln

6.1 Abwesenheit von Lehrpersonen

6.1.1 Vikarisieren / $petten: Grundlagen / Organisation

Rechtliche Grundlagen

e Lehrpersonalverordnung (LPVO) § 26, Abs. 2, 3
e Organisationsstatut Art. 11 Abs. 2

Definition

Mit $petten wird die (nicht entschadigte) Betreuung einer Schulklasse bei unvorhersehbarer
kurzfristiger Abwesenheit ihrer Lehrperson von einer anderen Lehrperson aus dem gleichen Schulhaus
bezeichnet.

Bei einem Vikariat (ibernimmt eine interne oder externe Lehrperson die Unterrichtsverpflichtung.
Vikariate werden bereits ab der ersten Lektion entschadigt. Ausnahmen sind von der Schulbehdrde
verordnet'®.

Telefonddienst: eine Person (LP"” / SSR) nimmt jeweils von 07.00 — 07.25 Uhr eingehende Anrufe
entgegen, tragt als abwesend gemeldete Jugendliche im KLUS ein und geht bei kurzfristigen
Abwesenheitsmeldungen von LP gem. Pt. 6.1.2 vor. Fiir den Telefondienst besteht eine Checkiliste.

Nach 07.25 Uhr eingehende Anrufe werden bei Anwesenheit vom SSR entgegengenommen. Ist dies
nicht mdglich, ist auf der Hauptnummer eine Combox geschaltet, welche durch alle Teammitglieder
abgehort werden kann.

Organisation Unterricht

Zielsetzung: Bei Absenzen von Lehrpersonen wird wenn immer maoglich ein Vikar eingesetzt. Dieser ist
fiir seinen Einsatz hinreichend qualifiziert: entweder hat er die Lehrbeféhigung fiir die betroffenen
Facher, oder er leistet seinen Einsatz in Form eines entsprechend geplanten (ggf. projektartigen)
Unterrichtes. Die Unterrichsqualitat bleibt gewahrt.

Vorhersehbare Abwesenheiten

Bei vorhersehbaren Abwesenheiten ist die Lehrperson selber fiir die Besetzung der Lektionen durch
Vikraiatspersonen verantwortlich. Ausnahmen bediirfen des Einverstéindnisses der Schulleitung.

Jede LP ist dafiir verantwortlich, dass die aktuellen Listen die von ihr unterrichteten Klassen /
Abteilungen im KLUS vorhanden sind.

Ausfallende Lektionen

Kann nicht vikarisiert / gespettet werden, z.B. aus stundenplanorganisatorischen oder raumlichen
Griinden, wird darauf geachtet, dass die Jugendlichen zusétzlich mit Aufgaben beschéftigt werden. In
diesem Fall werden die Eltern zwingend durch eine Information im Kontaktheft benachrichtigt.

Fallen auf Grund von speziellen Settings (z.B. Exkursionen / Klassenlagern) Lektionen von
Fachlehrpersonen aus, stehen diese in der betroffenen Zeit anderen Klassenlehrpersonen oder der
Schulleitung fir Unterstiitzungsleistungen (padagogischer / administrativer Art) zur Verfligung.

16 vgl. dazu 6.1.1, Vikarisieren / Spetten: Grundlagen / Organisationg, S. 14

7 im nBA verortet
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Organisation Betreuung

Vgl. Betreuungskonzept / Vorgaben der Rahmenordnung.

6.1.2 Vorgehen
Das konkrete Vorgehen bei Erkrankung / unvorhersehbarer kurzfristiger Abwesenheit einer
Lehrperson:
Wer Was Wie
Vorbereitung: - jede Lehrperson erstellt einen vor Schuljahresbeginn
Notfall-Plan Notfallplan: wer tibernimmt welche (vdl. entsprechende Checkliste
Lektion im Fall einer kurzfristigen Schuljahresanfang)
Abwesenheit Liste ist im Teamzimmer im
entsprechenden Ordner abgelegt
Erkrankte / kurzfristig - informiert (so friih wie mdglich!) méglichst friihzeitig, direkt

abwesende LP

- 1. Prioritét: LP, wleche die Klasse /
Abteilung nach Notfall-Plan
tibernehmen / Gibernimmt

- 2. Priorit&t: Telefon-Dienst-Person.

- 3. Prioritat: andere im Teamzimmer
oder direkt erreichbare LP

- 4. Prioritat: SL / SSR

- informiert SL und zugeteiltes AK-
Mitglied (i.d.R. per mail)

Telefondienst-Person

informiert LP gem. Notfallplan
informiert SSR / SL

Anschlag White-Board Team-
Zimmer

gem. Notfall-Plan

Formular bei Telefon

LP gemdass Notfallplan

- tbernimmt Klasse / Abteilung fiir die
im Notfallplan definierte(n)
Lektion(en)

stellt Unterricht / Beschaftigung
sicher

wenn die vorgesehene LP ,nicht
kann“: Suche nach einer Lésung
(Vikariat / Spetten) selber organisieren
oderVerantwortung persoénlich an
andere LP / SSR / SL tibergeben.

Falls Lektionen ausfallen:

- Mitteilung an die Eltern ins
Kontaktheft schreiben lassen, bevor
die Sch. nach Hause gehen

- Information = SL, AK-Mitglied

Kontaktheft (kRann an die
unterrichtende LP delegiert werden)

SSR/SL

- beginnen asap mit der Organisation
eines Vikariats.

- so bald Vikariat organisiert:
Information
. ausfallende LP
. LP gem. Notfallplan
. Administration

Vikariatsformular(e)

Abwesende Lehrperson

- informiert SL (iber Art / Dauer der
Abwesenheit

- wenn zumutbar: unterstiitzt SSR / SL
bei der Suche nach einem Vikariat.

(>3Tage: arztliches Zeugnis)

Koordination mit SSR / SL

e Schiiler sind nicht befugt, Lektionsausfdlle zu kommunizieren (Ausnahme: Telefonalarm).

¢ Die Klasse arbeitet in der Regel im Unterrichtsraum. Einzelne Jugendliche oder kleine Gruppen
kénnen bei Bedarf und nach Absprache in andere Klassen verteilt werden.

e In Spezialrdumen halten sich Schiilerinnen / Schiiler nur auf, wenn eine Lehr-/
Betreuungsperson anwesend ist.
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6.2 Abwesenheit der Schulleitung
Es gelten die Bestimmungen des VSA.

Die Schulleitenden vertreten sich bei Abwesenheiten gegenseitig.

Sind beide SL abwesend, gilt: ftir Geschafte, welche zwingend durch eine SL geregelt werden muissen,
gilt im Grundsatz: die SL der Schulen Rebhligel, Lavater und Hans Asper vertreten sich im
Abwesenheitsfall gegenseitig. Das konkrete Setting wird jeweils kommuniziert.

Bei kurzen Abwesenheiten der Schulleitung (< 1 Arbeitswoche) wird keine Stellvertretung nominiert.
Bei lainger dauernder Abwesenheit einer SL:

e Bei unvorhersehbaren Absenzen > 1 Woche wird eine Stellvertretung eingerichtet. Wenn
mdglich organisiert die Schulleitung diese selber oder hilft zumindest mit. Wenn die Schulleiter
nicht dazu in der Lage sind, obliegt die Organisation der Kreisschulbehérde in Zusammenarbeit
mit der Steuergruppe.

¢ Bei allen unvorhersehbaren Absenzen von > 2 Arbeitstagen sorgt der KITS-Supporter daftir,
dass eine automatische Mail-Antwort eingerichtet wird.

e Die Schulleitung ist bei voraussehbaren Absenzen fiir die Organisation / Regelung der
Stellvertretung verantwortlich.
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7 Informationsabldufe

Viele Informationsprozesse und —abldufe sind im Ordner ,Fiihrung und Zusténdigkeiten“ sowie im
Notfallhandbuch erfasst. Grundsétzlich gelten das Informationskonzept des SSD sowie die Richtlinien
von SAV®,

7.1 Informationsabldufe nach innen

Fir das Weiterleiten von Informationen ist das einzelne Teammitglied beziehungsweise der
Amtsinhaber verantwortlich. Besonders zu beachten ist, dass die extern unterrichtenden Lehrpersonen
ebenfalls schriftlich oder miindlich informiert werden.

Alle Lehr- und Betreuungspersonen mit Zugang zum Schul-Netz (KITS) informieren sich regelmassig
und eigenverantwortlich auf der Informationsplattform «VSZ>» des Schul- und Sportdepartementes
sowie auf KLUS (auf der Startseite abgelegte Dokumente).

701 o' RE"NeWS

Die RE-News sind der Kanal fiir Mitteilungen / Informationen sowohl der SL als auch des Schulteams
(JT, UT, Fachbereiche, Betreuung, Schulsozialarbeit, Hausdienst, Amtsinhabende, Teammitglieder).

Sie werden zweiwdéchentlich, im Prinzip am Donnerstag, auf KLUS (Startseite) abgelegt. Die
Teammitglieder nehmen von den RE-News Kenntnis — es gilt eine Informations-Holschuld.

Auf Informationen, welche auf dem VSZ aufgeschaltet sind, wird nicht speziell hingewiesen.

Mitteilungen, die in die News aufgenommen werden sollen, werden der SL bis sp&testens Donnerstag
der Versandwoche, 12.00 Uhr, per m@il zugestellt.

7.1.2 Informationen / Dokumente

Sémtliche Unterlagen sind auf dem Laufwerk L: des KITS-Netzwerkes abgelegt und dort einsehbar:
Terminpldne, Checklisten; Regularien zur Pausenaufsicht, Hausordnung und Absenzen- /
Urlaubswesen; Stundenpléne; Fécherlisten, Amterlisten; Kopiervorlagen fiir Urlaubsgesuche (Schiiler
und Lehrpersonen); Betreuungs-Anmeldung.

Der Informations-Ordner im Teamzimmer (2.01 Klassenlisten / Stundenpléne / Fotos) enthdlt die im
Titel genannten Dokumente incl. der persénlichen Stundenpléne und der «Notfallpléine>» der
Lehrpersonen.

Beziiglich der Aufgaben / Pendenzen zu Beginn resp. zum Ende des Schuljahres liegen spezielle
Checklisten vor. Die Termine sind verbindlich.

Glossar:

B = Bringpflicht, H = Holpflicht

Thema Mittel Wer Wen Wann
informieren
Ablaufe Laufwerk L: SL B | ganzes Team H | laufende
Aktualisierung
Klassen- / KLUS Stundenplan- | B | Betroffene LP & vor den
Abteilungslisten ordner; BP Sommerferien,
18 Schulen ans Verwaltungsnetz
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Mutationen: laufende
KLP Aktualisierung
Klassen-Informationen | Klassen- / Abteilungs- LP laufende
Foto im Ordner Aktualisierung
yUnterricht“, KLUS
Abwesenheit von schriftlich / Mail: LP SL, betroffene so frith wie
Klassen, Gruppen ins Fach und in die LP & BP moglich!; nach
Agenda, RE-News Terminfixierung
Abwesenheit schriftlich: LP SL, betroffene nach Termin-
einer Lehrperson Fach, Agenda und LP & BP fixierung
Anschlag, RE-News
Allgemeine Infos Anschlag, RE-News Amtsinhaber ganzes Team laufend

Allgemeine Infos RE-News, gof. LP/BP an SL bis 08.20 am Tag
Schulkonferenz- der Konferenz
Miteilungen
Behordeninfos RE-News SL, TV ganzes Team laufend
(BiD, KSB...)
Dringende Notiz ins betreffende Informa-tions- betroffene sofort
Mitteilungen: Fach tréiger Person(en)
Telefonate
Einfiihrung neue LP Merkblatt und SL bestimmt Neue LP Anfang Schuljahr /
miindlich laufend
Unterstiitzung durch LP
nominierte LP
Einfiihrung neue Stellenbeschrieb und LB neue BP laufend / jahrlich
Betreuungspers. mundlich;
ZBG;
Einschatzungen Schiiler | schriftlich auf FL KLP 2 x | Semester
(= dllg. Klassenliste an KLP
Zeugnisbemerkun-gen)
KLP gibt KLP FL, BP, ggof. SSA
Riickmeldungen an FL | SL
(bei Problemen)
EintrGge schriftlich ins Eltern- den Eintrag KLP am gleichen Tag
Kontaktheft Sch; erteilende LP /
Eintrag ins KLUS BP
Vorfdlle / Information an KLP alle LP / BP KLP bei Bedarf (z.B.
Beobachtungen zu und betroffene FLP / Verlust EKH)
Jugendlichen BP (iber KLUS am gleichen Tag
Infos an Amtsinhaber schriftlich ins Fach LP Amtsinhaber sofort
Klassenlisten (incl. KLUS KLP SL, FL, ganzes Woche 34, laufende
Mutationen) Team Aktualisierung
Noten / Leistungs- im KLUS eintragen LP alle LP i.d.R. innerhalb 1
beurteilungen Woche nach
Priifung
Persodnliche Infos, sKurze Runde“ander |LP/BP ganzes Team bei Bedarf
Anliegen, Schulkonferenz, wenn
Begebenheiten moglichRE-News
Post Fach, Ablage SL ganzes Team sofort
Quartals- /| Semester- | | schriftlich und / oder KLP Eltern, SL, FL, Quartalsanfang
Jahresplanplan elektronisch LB BP, SSA,
gof. FL zugeteilte
AK-Mitglieder,
betroffene LP
Schulische Anlésse schriftlich KLP betroffene LP, friihzeitig
(Elternabende, LB gof. LB, SSA,
Exkursionen etc.) LHT, Eltern, AK
Termine Schulkonferenz, Notiz LP betroffene LP, laufend, frithzeitig
ins betreffende Fach; BP, SSA, LHT,
RE-News, Teamagenda Amtsinhaber
Termine
Terminplan Jahresplan / KLUS SL ganzes Team Anfang Schuljahr
oaor,
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Sitzung Mittel Wer Wen Wann
informieren

Schulkonferenz / Traktandenliste am SL ganzes Team H | 2 Schultage

Teamsitzung: Anschlag

Traktanden

Schulkonferenz / Mail / Formular Antrags- B |SL 3 Schultage vorher

Teamsitzung: Antrdge / steller

Traktanden

Schulkonferenz / im Protokoll Protokoll- ganzes Team H | sobald als mdglich

Teamsitzung: Infos, fiihrung (mail, Anschlag

Beschliisse Teamzimmer)

Pdadagogisches Team Traktandenliste, Protokoll- |B | Team (Mail, H | 3 Schultage
Beschlussprotokoll fithrung Anschlag), SL

7.1.3 Schiiler- / Elterngesprdche / $$G

Alle Gesprache / Kontakte, die Einfluss auf aktuelle oder spétere schulische (Laufbahn-) Entscheide
haben kénnen, werden dokumentiert.

Bei formalen Elterngesprachen ist die Dokumentvorlage «SSG-Protokoll» zu verwenden. Auf ihr
bestatigen alle Teilnehmenden handschriftlich ihre Teilnahme und die Kenntnisnahme des
Besprochenen sowie das Einverstéindnis mit den getroffenen Vereinbarungen.

Val. dazu auch das Férderkonzept der Schule Rebhiigel.

7.1.4 Kontaktheft

Jede Schiilerin / jeder Schiiler besitzt ein Kontaktheft. Es ist das (Kommunikations-) Bindeglied zwischen
Elternhaus, Schiilerin / Schiiler und der Schule. Das Kontaktheft enthélt die fiir den Schulbetrieb
relevanten Regeln (Umgangsformen, Schulhausregeln, Pausenregeln, Absenzenregelung). Es bietet
Platz fiir Entschuldigungen, gibt einen Uberblick tiber den Stand beziiglich der allgemeinen Pflichten
(Verhalten) und erméglicht die Kommunikation (Mitteilungen, Briefe) zwischen Schule und Elternhaus.

Die Schiilerinnen / Schiiler haben das Kontaktheft immer bei sich und sind verantwortlich dafiir,
Informationen der Schule zeithah den Eltern / Erziechungsberechtigten zur Kenntnis zu bringen.

Die Eltern / Erziehungsberechtigten nehmen regelméssig Einblick ins Kontaktheft. Sie bestéitigen den
Erhalt von Informationen durch ihr Visum.

Die LP / BP stellen sicher, dass eingetragene Mitteilungen / Beobachtungen von den Eltern /
Erziehungsberechtigten visiert werden. Ab der 2. Oberstufe kann dies, in Absprache mit und nach einer
entsprechenden Mitteilung der KLP an die Eltern / Erziechungsberechtigten, in die Verantwortung der
Jugendlichen (ibergehen.

Die Kontakthefte sind Eigentum der Schule. Sie werden zum Ende jedes Schuljahres von der
Klassenlehrperson eingesammelt und der Schulleitung zur Archivierung abgegeben.

Die Agenda ist Eigentum der Schiilerin / des Schdilers. Sie kann von ihr / von ihm zum Ende des
Schuljahres und nach Erfiillung sémtlicher Pflichten gegeniiber der Schule (Materialriickgabe etc.)
herausgetrennt und mitgenommen werden.

7.1.5 Kommunikationssystem: KLUS

Die Schule Rebhiigel nutzt das System KLUS. Der formale Informationsaustausch zwischen den
Teammitgliedern (Unterricht) findet (iber dieses System statt.

Beobachtungen / Riickmeldungen beziiglich Schiilerinnen / Schiiler (Absenzen, Eintrdge,
Beobachtungen) werden am Kalendertag des Geschehens kommuniziert: Eintragung im

0g 7
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Elternkontaktheft und im KLUS; die feststellende Lehr- / Betreuungsperson informiert die KLP direkt
tiber besondere Vorfdlle im Bereich Regellibertretungen / Respekt.

Die Noten- und Zeugnisadminstration findet tiber KLUS statt.”

7.2 Informationsablaufe nach aussen

Soweit fiir die Kommunikation gegen aussen nicht die Schulleitung verantwortlich ist, wirkt im Auftrag
der ganzen Schule fallweise eine Kontaktperson. Sie holt und bringt im Namen der Schulkonferenz
Informationen in miindlicher und schriftlicher Form:

7.2.1 Formales / CD:
Sorgféltige Kommunikation gegen aussen ist inhaltlich und formal wichtig.

Elterngespréiche MUSSEN dokumentiert sein (SSG-Protokoll VSA oder RE-Vorlage, auf dem Laufwerk
L:). So bald es um Laufbahn-Angelegenheiten oder Disziplinarisches geht, MUSS das Gespréch
dokumentiert sein: SSG-Protokoll, von den Anwesenden visiert!

Die KSB hat einen Leitfaden zur schriftlichen Kommunikation erlassen. Er ist physisch bei SL, SSR, LB,
BLF6 sowie auf dem L:IA074-Rebhcigel| SL-InfolChecklisten abgelegt.

Fur schriftliche Kommunikation gegen aussen (Brief / Mail) nutzen alle Teammitglieder das zur
Verfligung gestellte Brief-Tamplate resp. die entsprechende Mailsignatur. Beide sind auf dem
Laufwerk L:|A074-Rebhdigel| Rebhiigel-Vorlagen|RE Briefvorlage Mailsignatur abgelegt.

Beztiglich der ,m Wer Abruf Postfach Beantwortung
Reaktionszeiten gelten
die KlTS-RichtIinien, Minimalstandards
sinngemdss auch fur die - .
Kommunikation per Schulleitende taglich an Werktagen innert 2 Werktagen
Brief: . .
Lehrpersonen In der Regel taglich/ innert 3 Werktagen
Kindergartner/innen mind. an drei
Hortner/innen Werktagen pro Woche
Hausdienstleitende  taglich an Werktagen innert 2 Werktagen

7.2.2 An die Behorden:
e Aufsichtskommission (persdnlich zugeteilte Schulpflegeperson / AK-Prasidium)
e Kreisschulbehoérde, Prasidium, gof. zustéindiges GL-Mitglied
e Kreiskonvent und Stufenkonferenzen
e Polizei, Jugenddienst

e andere betroffene Amtsstellen (SSD, FFG, SBMV, SPA, GSZ etc.*)

Unterrichts-Belange (Elterninformation, -gespréch, -abende etc.) sind nicht in dieser Aufstellung
berticksichtigt.

19 vgl. dazu auch 7.1.2 Informationen / Dokumente, S. 16

[2¢/9
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Thema Wie Wer Wen informieren Wann
Abwesenheit einer Klasse schriftlich, LP SL; Anschlag So friih wie méglich
telefonisch Teamzimmer;
Nach Absprache:
zugeteilte
AK-Mitglieder
Abwesenheit einer schriftlich, LP SL; Kalender im So friih wie méglich
Lehrperson ab 2 Lektionen | telefonisch Teamzimmer; nach
Absprache: AK-
Mitglied,
Sekretariat der KSB
Besuchsmorgen / -tage | Schriftlich SSR + SL Eltern; So friih wie
(Briefe) AK-Mitglieder moglich
Quartals- / Semester- / schriftlich LP Eltern, SL, Quartalsanfang
Jahresplan zugeteilte
AK-Mitglieder,
betroffene LP, LB
Schulanlasse schriftlich SL (+ alle Eingeladenen frihzeitig
verantwortl. LP /
BP)
Terminplanung schriftlicher SL AK-Mitglieder, August
Jahresplan Sekretariat der KSB
wichtige Konferenz- / schriftlich, SL AK sofort
Konventsbeschliisse telefonisch

7.2.3

An Fachstellen

e Kreisschulbehérde Uto der Stadt Ziirich®

e Schulpsychologischer Dienst

e Schuld@rztlicher Dienst

e Berufsberatung

e Pdadagogische Hochschule

Kontakte, die sich auf einzelne Jugendliche und / oder eine einzelne Klasse beziehen, werden von den
betroffenen Klassen- oder Fachlehrpersonen direkt wahrgenommen. Unterstiitzend kénnen die
Schulsozialarbeitsperson und die Schulleitung zugezogen werden.

7.2.4

e Eltern und Anwohner

Ins Quartier:

e andere Schulhduser
e Kirchen, Gemeinschaftszentrum
e Lokalpresse

(s.0., Kap. 7.2.3)

20 insbesondere die Fachstellen fiir Sonderpddagogik und Schulentwicklung
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7.2.5 Umgang mit Medien

Die Kommunikation mit Medien (Radio, Fernsehen, Printmedien) lauft tiber das KSB-Prasidium. Die
Schulleitung ist dabei vorgdngig zu informieren.

Dieser Grundsatz gilt immer bei
e Anfragen von Medien
e Interviews mit Schiilern, Eltern, Lehr- und Betreuungspersonen
e Vorkommnissen im Zusammenhang mit Gewalt

e Darstellung von Einzelfdllen (Schiiler, LP, BP)

Ausgenommen von diesem Grundsatz sind

e Berichte tliber Schulanlasse in den Quartierzeitungen

e Darstellung der Schuleinheit im Internet (eigene Homepage)
Diese Fdille liegen in der Entscheidungskompetenz der Schulleitung.

In allen Fallen ist zunéchst die Schulleitung zu informieren. Sie entscheidet (iber das weitere Vorgehen.

Ubergeordnete Grundsatze:
Leitbild im Umgang mit Medien ist das Kommunikationskonzept des SSD.
Insbesondere gelten die folgenden ethischen Grundsatze:

e  wir kommunizieren und informieren Rlar, offen und ehrlich

¢  wir kommunizeren sachlich und politisch korrekt.

8 Partizipation

8.1 Schiilerparlament: Klassenrdte, RE-Rat

Die Schiilerpartizipation konkretisiert sich an der Schule Rebhtigel formal in den Gremien Klassenrat
(Ebene Klasse) und Rebhtigel-Rat (,RE-Rat“, Ebene Schule) statt.

Aufgaben / Kompetenzen / Verantwortungen sowie die Organisation des RE-Rates sind im
entsprechenden Konzept definiert.

8.2 Elternmitwirkung: Elternforum
Die Elternmitwirkung an der Schule Rebhiigel ist durch das Elternforum sichergestelit.

Aufgaben / Kompetenzen / Verantwortungen sowie die Organisation des Elternforums sind in der
entsprechenden Geschdftsordnung definiert.

[2¢/9
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9 Kommunikation, Information; Konflikt- /
Krisenbewadltigung

9.1 Schule = Eltern / Erzichungsberechtigte

9.1.1 Grundsatze

HPO
MEAN

«Schulbehdrden, Lehrpersonen und Eltern arbeiten im Rahmen ihrer Verantwortlichkeiten
zusammen.» 2

In der Tagesschule gehdren zum Schulpersonal die Mitarbeitenden der Bereiche Unterricht, Betreuung
und Hausdienst zum Schulteam / Schulpersonal.

«Die Eltern werden regelmassig tiber das Verhalten und die Leistungen ihrer Kinder informiert. (...).»%

Schule und Eltern / Erziehungsberechtigte sind zur gegenseitigen Kommunikation zu Gunsten der
Schiilerinnen / Schiiler aufgefordert und verpflichtet. Die Mittel dazu sind:

das direkte Gesprach

das Telefongesprdch

der schriftliche Kontakt (Kontaktheft?, Mail, Brief)
das formale Gesprach (Schulisches Standortgespréch).

Die Person, welche den Kontakt etabliert und ein Bed(tirfnis Gussert®, hat ein Anrecht auf eine
Reaktion. Die Reaktion erfolgt im dringenden Fall unmittelbar. Ist dies nicht mdglich oder sinnvoll, wird
das weitere Vorgehen definiert.?®

Schriftlicher Verkehr (insbesondere per m@il) erfolgt strukturiert:
o KISS («keep it short and simple»)

o gut strukturiert: mehrere Themen in einer Mail: nicht als Fliesstext (lieber, weil so weniger
Mails), oder aber ein Mail pro Thema

o keine cc-Flut (ins cc kommt nur, wer von der Information / vom Anliegen betroffen ist, bitte
keine «taktisch-politischen» cc).

2 Héflichkeit, Plinktlichkeit, Ordnung, gemessen an den Mittel-Europd&ischen Anstands-Normen

2 VSG, 8§54, Abs. 1. In der Tagesschule gehdren zum Schulpersonal die Mitarbeitenden der Bereiche

Unterricht, Betreuung und Hausdienst.

23 ebd., Abs. 2

24 vgl. 7.1.4 Kontaktheft, S. 19

2 Unabhdngig davon, ob es sich um Jugendliche oder Erwachsene handelt

26 Zumindest ein Termin fiir die konkrete Reaktion / Kooperation oder eine Antwort definiert.
740,9
v
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9.1.2 Kommunikation beziiglich Leistungen und Verhalten der
Jugendlichen
Kontaktheft

Die Information von Elternhaus und Schule bei Mitteilungen im Kontaktheft liegt in der
Verantwortung der einzelnen Schiilerin / des einzelnen Schiilers.

Insbesondere die Klassenlehrperson, aber auch die Fachlehr-, Férder- und Betreuungspersonen, stellen
sicher, dass Informationen / Bemerkungen im Kontaktheft von den Eltern / Erziechungsbererechtigten
gesehen und durch ihr Visum zur Kenntnis genommen werden.

Lernzielkontrollen / Priifungen

Die Resultate schriftlicher Lernzieliiberpriifungen und anderer grosser Leistungskontrollen werden von
den Lehrpersonen innert 14 Tagen nach Priifungsdatum im KLUS eingetragen.

Jede Lehrperson stellt sicher, dass die Eltern / Erziehungsberechtigten

e von den in schriftlichen Lernzielliberpriifungen und anderen grossen Leistungskontrollen
erbrachten Leistungen Kenntnis nehmen. Schriftliche Priifungen werden von den Eltern /
Erziehungsberechtigten visiert.

e informiert werden / sind, wenn die Beurteilung ihres Kindes in den Bereichen des Arbeits- und
Sozialverhaltens im Zeugnis vom Standard «gut» nach unten abweicht.
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9.2 Konflikt-, Krisen-Bewadltigung

9.2.1 Grundsatz

Es ist essentiell, dass alle beteiligten LP / BP die relevanten Informationen bzgl. der Schiilerinnen und
Schiiler kennen.

Informationen erleichtern das Leben, und ,klare Informationen schaffen gute Freunde*. ,Eskalations-
Leute* (KLP, LB, SL, SSA, Behérden) kénnen nur dann zweckdienlich reagieren / helfen, wenn sie tiber
die richtigen Informationen in der richtigen Form verfiigen.

Bei heiklen Situationen ist Information wichtig. > KLP, ggf. > LB, ggf. > SSA, ggf. > SL, gaof. >
Behérden. Zuwarten kann zum Bumerang werden.

Eingeforderte Informationen miissen (unabhdngig von Ebene und Richtung) geliefert werden.
Insbesondere in problematischen Situationen gilt fiir die Kommunikation:

e personlich

e vernetzt

e face to face oder telefonisch.

9.2.2 Rechtliche Grundlagen
Volksschulgesetz § 52

Volksschulverordnung §§ 56, 57, 58, 61, 63, 64,
Organisationsstatut Art. 12

Viele Informationsprozesse und —abldufe sind im Ordner ,Fiihrung und Zustdéndigkeiten“ sowie im
Sicherheitskonzept erfasst.

tibergeordnet geregelte Abléufe im
¢ Handbuch Fithrung und Zustandigkeiten

* Sicherheitskonzept
weitere Hinweise:
Broschiire Leitfaden (pdf) zum Umgang mit Krisensituationen in Schulen unter www.edk.ch:
Publikationen EDK — Krisensituationen. Ein Leitfaden fiir Schulen.

Die Notfallorganisation sowie Fragen rund um Arbeits- und Gesundheitsschutz sind im SiKo geregelt.

Die einzelnen Mitglieder des Schulhausteams informieren das Team zeitnah in geeigneter Form tiber
die Vorkommnisse und tiber deren Weiterentwicklung. Wichtige Vorkommnisse werden in
Kurzprotokollen festgehalten und im entsprechenden Ordner abgelegt.

Es ist sinnvoll, Ablauf, Vorgehen und Entscheide schriftlich festzuhalten, um es dem Team bei dhnlichen
Vorkommnissen zur Verfligung zu stellen. Diese schriftlichen Unterlagen kdnnen dem Team auch als
Fallbeispiele wahrend einer Teamfortbildung dienen.

Vorerst orientiert sich das Team an den aufgefiihrten Konzepten.
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9.2.3
Schiiler

Unsere Konflikt-Kultur

hinschauen statt wegschauen!

S, /-\

Konflikt Lehr- / Betreuungspersonen — $chiiler oder Schiiler -

Erwachsene J [ Erwachsene nicht ( Erwachsene Erwachsene nicht Erwach J [ Erwach: nicht }
anwesend anwesend L anwesend § anwesend anwesend anwesend
¥ ¥ ¥ ¥ ¥

Dokumentation Schiilerin / Schiiler:
(Kontaktheft, Meldung an Bezugs-

Elternbrief, KLP) person in der Schule

Je nach Situation
Intervention oder

-

Verstérkung holen

Schiilerin / Schiiler:
Meldung an niichste
Erwachsene Person

SSA und/oder Eltern beiziehen
A

/

HANDELN:

* SuS sind zum
Handeln eingeladen
= Erwachsene Personen
sind zum Handeln

verpflichtet

Grundsdtzliches

Elternbrief, KLP)
"

! ! S
™ N
KLP oder FLP KLP/Bezugsperson: Dokumentation IETTRertan
evtl. Meldung an alle Beteiligten (Kontaktheft, SL oder SSA

Dokumentation
(Kontaktheft,
Elternbrief, KLP)

Meldung an SL, LHT: \
- Datum + Zeit

- Ort, ev. Foto

- Vorfall [ev. Beteiligte)
- ev. Zeugen

4
¥

SL oder LHT
iibernimmt

Bezugsperson =
erwachsene Person

im Schulhaus, welche
fur die Situation
geeignet ist.

Alle Falle von Gewalt / Mobbing miissen zwingend der Schulleitung und der Schulsozialarbeit gemeldet
und dokumentiert werden (Memo). Insbesondere muss auch deklariert werden, ob ein Fall an
Schulleitung und / oder Schulsozialarbeit abgegeben wird, oder ob die betroffene (Klassen-)
Lehrperson oder Betreuungsperson federfiihrend bleibt (in letzterem Fall muss auch das weitere

Vorgehen beziiglich Dokumentation und Information deklariert werden).

Literatur / Handreichung: ,Disziplinschwierigkeiten gehen uns alle an!“

Ein Handweiser zum Umgang mit Disziplinschwierigkeiten in der Schule. LCH-Dachverband (1998)

Mitverantwortung der Jugendlichen

Konfliktlotsen und Schiiler-Pausenaufsichten leisten einen wichtigen Beitrag bei der niederschwelligen
Intervention ebenso wie bei der Pravention.
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»Eskalations-Stufen“: Vorgehensplanm*”

vselber” (Jugendliche unter sich) Konfliktlotsen
| |
FL Betreuung SSA
KLP BL Férderung
' |
PT RunderTisch IDT
5L interne Ldsung
[
Time-Win externe Ldsung SPD
Limit — — SAD
Intermezzo | | temp. Ausschluss L | KIPP
I
Behérde — Antrag Ausschluss s [
Glossar: | Persanen [ Funktionean ‘

| Maossnahmen | externe Fachstellen |

Massnahmen bei schwierigen Situationen mit Schiilerinnen und Schiilern

Die Verhaltensgrundlage fiir Schiilerinnen und Schiiler* findet sich in der Hausordnung. Alle
Lehr- / Betreuungspersonen kénnen aus dem folgenden Katalog die adéquaten Massnahmen
ergreifen.

Jede in der Eskalationsstufe betroffene / Verantwortliche Lehr- / Betreuungs- / Schulleitungs-
Person ist fiir eine reprdsentative Dokumentation verantwortlich.

Fir die Schiilerinnen und Schiiler gilt ein Drei-Stufen-Modell, das so auch im Kontaktheft
publiziert und erldutert ist:

Stufe O: du haltst dich an die Regeln — weiter so!

Stufe 1 die Verantwortung liegt bei der Klassenlehrperson — und bei dir
Stufe 2: die Schulleitung (ibernimmt die Verantwortung

Stufe 3: die Schulbehérde (ibernimmt die Verantwortung

Auf allen Stufen stehen Beratungs- und Unterstiitzungsangebote zur Verfiigung, insbesondere die
Schulsozialarbeit. Je nach Situation wird dir und deinen Eltern von der Schule Unterstiitzung
angeboten. Es ist sinnvoll, Unterstiitzung rechtzeitig in Anspruch zu nehmen, damit du nicht in die
nachste (oder direkt in eine noch héhere) Stufe kommst.

27

[2¢/9
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vgl. dazu auch Fdrderkonzept «Zuweisung integrative Férderung»
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1. Eskalationsstufe: Klassen- resp. Fachlehrperson (im Klassenrahmen)

1 Ermahnung / kurzfristig vom Unterricht verweisen (,vor die Tiire*) / Eintrag ins Kontaktheft
2 e Schiler mit Arbeit in eine andere Klasse
e fiir FL: Info des KLP, Absprache des Vorgehens, evtl. gemeinsames Gespréich
e Gesprach mit dem Schiler
e  Zielvereinbarung zwischen Lehrperson und Schiiler
¢ Information der SSA
e Ubergabe an die SSA
3 e Kontaktaufnahme mit den Eltern: Telefonat, Brief, Eintrag im Elternkontaktheft (FL: via oder mit cc
an KLP)
e  Zusatzarbeiten im Schulhaus wéhrend der unterrichtsfreien Zeit (nach Absprache mit / Info der
Eltern)
e Beilage zum Zeugnis
e Zeugniseintrag (wird den Eltern i.d.R. angekiindigt)
4 e Elterngesprach, evtl. unter Beizug weiterer Lehr- / Betreuungspersonen oder der SL
e  Einschalten des SPD / KJPP (mit Einverstdndnis der Eltern)
e Information der SL
e  Einschalten Troubleshooter SSD

2, Eskalationsstufe: Klassen- resp. Fachlehrperson (im Klassenrahmen)
5 Information des Pddagogischen Teams, Fallbesprechung
Fallbesprechung, kollegiales Feedback
Information aller Betroffenen iiber die beschlossenen Schritte
schriftliche Mitteilung an Sch / Eltern, ggf. mit Ankiindigung von Konsequenzen im Zeugnis
temporére Querversetzung innerhalb der Schule (< 14 Tage)
Info an SL

3. Eskalationsstufe: Fallfiihrung bei SL oder Vorgehen nach Férderkonzept
6 Gespréich: Eltern — Schiiler — SL — KLP — FL (im Bedarfsfall mit AK-Mitglied
schriftlicher Verweis
schriftliche Verwarnung mit zwingenden Konsequenzen im Zeugnis
LIMIT / Time-Out / Back2School / Time-Win etc.
e Antrag an KSB auf permanente Versetzung in eine andere Klasse
und / oder: Vorgehen nach Férderkonzept

4. Eskalationsstufe: Ubergabe an AK / KSB (in Zusammenarbeit mit der SL)
7 e Versetzung in eine andere Klasse / in eine andere Schule (Antrag SL an KSB)
e spezielle schulische Massnahmen (Antrag SL)
e Verweis, Androhung einer Busse (SL > KSB > Statthalteramt), Zuweisung an eine andere Schule /
Institution, Androhung der vorzeitigen Entlassung aus der obligatorischen Schulpflicht, Entlassung
aus der obligatorischen Schulpflicht.

Die Schulsozialarbeit kann (mit Einversténdnis der Eltern) eine Ubergabe ans Quartierteam
(Sozialdienst) vornehmen. Eine Gefdhrdungsmeldung (kein Einverstéindnis der Eltern notwendig) kann
im Bedarfsfall durch SSA oder SL gemacht werden.

Fordermassnahmen / Vorgehen nach Forderkonzept

Unabhéngig von der Eskalationsstufe (aber nicht als Ersatz der beschriebenen Schritte / Massnahmen)
kann, abhdngig von der Situation, das Vorgehen nach Forderkonzept gewdhlt werden.

9.2.4 Kontaktheft: Bemerkungen

Regeliibertretungen werden (unabhdngig von allfdlligen weiter fiihrenden Konsequenzen /
Massnahmen) ebenso wie aussergewdhnlich positives Verhalten als Bemerkung / Beobachtung im
Kontaktheft und im KLUS dokumentiert.

0g 7
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Ausnahmen sind Situationen / Vorfdille, welche durch einen Brief der (Klassen-) Lehrperson, der Leitung
Betreuung oder der Schulleitung dokumentiert sind. Diese werden im KLUS eingetragen. Die
Dokumentation im Kontaktheft ist nicht ndtig.

Bemerkungen / Beobachtungen kénnen durch alle erwachsenen Mitarbeitenden der Schule erstellt
werden.?,

Durch eine Bemerkung / Beobachtung wird eine Situation / ein Verhalten dokumentiert. Sie ersetzt
nicht eine aus Geschehenem / Vorgefallenem erwachsende Massnahme / Sanktion.

In gravierenden Fdllen informieren FL / BP die KLP direkt. Von BP erteilte Bemerkungen /
Beobachtungen vermerkt die KLP in der eigenen Dokumentation.

Die KLP sorgen daftir, dass die Eltern / Erziehungsberechtigten periodisch von der (Eintrags-) Situation
der Lernenden Kenntnis nehmen.

Im Fall des Verlustes des Kontaktheftes rekonstruiert die KLP die Bemerkungen / Beobachtungen in
Zusammenarbeit mit den FL (Holschuld). Die FL sind entsprechend dokumentiert.

9.2.5 Vorgehen bei Gewaltvorfidllen am $chulhaus Rebhiigel

Grundsatz:

Wir schauen nicht weg — wir dulden keine Gewalt.

Literatur:

Leitfaden Gewalt und Drohungen im System Schule. Leitfaden fiir die Schulen der Stadt Ziirich.
Fachstelle fiir Gewaltpravention Schul- & Sportdepartement der Stadt Ziirich.

Vorgehen
»Rleiner Vorfall*
1. Jedes Teammitglied ist verpflichtet, bei einem Zwischenfall einzuschreiten!

2. | Teammitglieder, welche einen Vorfall bemerkt / bemerken und reagieren (vgl. 1),
tibernehmen die Verantwortung fiir den ,Fall“, mindestens bis zur Ubergabe an den / die
betroffene KLP und / oder die SSA.

3. Das Teammitglied, welche den Vorfall wahrgenommen und darauf reagiert hat,
dokumentiert (mit Kurzprotokoll) z.H. KLP, SSA, SL (evtl. LB).

smittelschwerer Vorgang*

4. Bei wiederholten Vorfdllen und Schlégereien ist eine Meldung an KLP und SSA sowie eine
Information der SL zwingend.

5. Die KLP (ibernimmt die Federfiihrung . Sie informiert nach Riicksprache mit den involvierten
Teammitgliedern die betroffenen Eltern und dokumentiert sich entsprechend.

6. KLP und / oder SSA hdren alle Betroffenen (Jugendliche und Erwachsene) an. Deren
Statements werden schriftlich zusammengefasst und visiert.

7. Die / der KLP bereitet intern mit SSA und evtl. SL eine schriftliche Abmachung vor, die mit
dem / den betroffenen Jugenlichen besprochen und in Kraft gesetzt wird. Auch hier werden die
Eltern informiert, zusatzlich alle involvierten Teammitglieder, die SL und evtl. die AK.
ngravierender Vorfall“

8. Die SSA bereitet intern mit KLP und evtl. SL einen Vorschlag fiir sinnvolle Konsequenzen /
Sanktionen und weitere Massnachmen sowie — wenn maoglich und sinnvoll — einen ,Vertrags-
Entwurf* vor.

9. Die Eltern werden eingeladen. In einem Gespréach am runden Tisch mit KLP, SSA und evtl. SL
wird das weitere Vorgehen erarbeitet, schriftlich festgehalten und von den Teilnehmenden
unterzeichnet. Alle Betroffenen sowie die AK werden informiert.

28 Bemerkungen durch Mitarbeitende von Hausdienst und Betreuung werden von diesen im Kontaktheft
eingetragen und der KLP oder SSR / SL zum Erfassen im KLUS zur Kenntnis gebracht.
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10. | Die SL trifft nach Riicksprache mit / auf Antrag von KLP / Teammitglieder weitere
Massnahmen resp. unterstiitzt KLP / Teammitglieder in ihren Bemiihungen.

«Vorfall mit strafrechtlicher Relevanz»

11. | Die SL Gibernimmt die Fallfiihrung.

12. | Die betroffenen Teammitglieder sind verpflichtet, das von lhnen Erlebte / Wahrgenommene zu
dokumentieren («Stellungnahme»).

13. | Die Kommunikation gegen aussen ist Sache der Schulleitung (vgl. unten 9.2.6 Verhalten im
Krisenfall).

Meldepflicht:

Wenn sich ein Gewaltvorfall wahrend der Schulzeit auf dem Schulareal (resp. bei Unterricht ausserhalb
des Schulareals) ereignet und dabei Personen verletzt werden und / oder erheblicher Sachschaden
entsteht, kann die unterrichtende LP / BP gdf. bei der Polizei eine entsprechende Anzeige erstatten.

Bei Vorfallen ausserhalb der Schulzeit liegt es an der / den geschédigten Person(en) resp. deren
gesetzlichen Vertreter(n), eine Anzeige zu erstatten.

In jedem Fall muss die Schulleitung (wenn maéglich unmittelbar miindlich, auf jeden Fall schriftlich in
Form eines Memos / Kurzprotokolls) informiert werden.

9.2.6 Verhalten im Krisenfall

Viele Informationsprozesse und —ablédufe sind im Ordner ,Fiihrung und Zusténdigkeiten®, im Leitfaden
“Gewalt und Drohungen im System Schule” sowie im Sicherheitskonzept (SiKo) erfasst.

In Krisenféllen wird ein Krisenstab einberufen, der sich nach der Natur des Ereignisses richtet und das
weitere Vorgehen definiert. Grundsatzlich besteht dieser aus:

*  Prasidium der Kreisschulbehdrde (im Normalfall als Chef Krisenstab)
*  Schulleitung

+  Verantwortliche Person fiir Offentlichkeits- (Medien-) Arbeit

* SiGe oder Ersthelferin / Ersthelfer

*  Primar betroffene LP / BP

Im Bedarfsfall werden beigezogen
*  Schulsozialarbeitende
*  Hausdienst
*  Schulpsychologischer Dienst

*  Vertreter von Polizei / Feuerwehr / weiteren externen Stellen

Das Vorgehen folgt folgenden Grundsétzen:

Was Wer Wann

1 Vorfall / Situation als Krise identifizieren alle

2 Notfalldienste alarmieren LP/BP sofort
Schulleitung informieren LP / BP (Sch) sofort
Vorgehen gem. SiKo alle sofort
KSB-Prasidium informieren SL sofort

4  Krisenstab einberufen SL unmittelbar
Fakten sammeln Stab sofort
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6  Schulbetrieb sicherstellen / einstellen Stab sofort
Betroffene informieren SL unmittelbar
7 an der Krise arbeiten Stab / alle

Grundsatz: Kontkate mit Medien erfolgen ausschliesslich tiber das Prasidium KSB, das SSD, oder im
Auftrag derselben.?
Evabuation

Fiir den Evakuationsfall ist am Eingang zu jedem Raum im Schulhaus ein Merkblatt mit der
Bezeichnung des Sammelplatzes angeschlagen. Val. dazu das SiKo.

9.2.7 Sicherheitsorganisation

An der Schule Rebhtigel sind die Organisation und die entsprechenden Verantwortlichkeiten bzgl.
Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie die Notfallorganisation im SiKo geregelt.

Das SiKo wird durch die Schulleitung unter Beratung der/des SiGe verabschiedet. Dieses ist physisch im
Team-Zimmer (roter Ordner) sowie elektronisch auf dem Laufwerk L: abgelegt.

Die einzelnen Team-Mitglieder sind verpflichtet, das SiKo (insb. die Notfallorganisation) einmal (1x) pro
Jahr zu sichten und dies mit ihrer Unterschrift zu bestétigen. Neu eintretende Mitarbeitende werden
entsprechend instruiert.

Alle Teammitglieder bestatigen ihre Kenntnisnahme der Sicherheitsorganisation (SiKo).

Zustandigkeiten und Verantwortlichkeiten: vgl. SiKo.

9.2.8 Konflikte zwischen Erwachsenen (Lehrpersonen vs.
Betreuungspersonen; Lehr- /| Betreuungspersonen vs. Eltern;
Schulpersonen vs. Behorde)

Es gilt im Grundsatz das gleiche Vorgehen wie im Eskalationsplan beschrieben (0), S. 32.

Vgl. dazu auch das Papier des Kreiskonventes (Handreichung) im entsprechenden Ordner auf dem
Laufwerk L:

29 vgl. dazu auch 7.2.5 Umgang mit Medien, S. 20
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10 Hausordnung, Unterricht

10.1 Hausordnung der Schuleinheit

Die am Schulhaus geltenden Regeln befinden sich auf dem Laufwerk L.

10.2 Regeln an der Schule Rebhiigel

Die Schulhausregeln sind im Kontaktheft definiert. Klassen-, Fach- und Unterrichtsregeln werden von
den KLP, LP, BP direkt mit den Klassen / Abteilungen / Gruppen vereinbart. Die Information an die
Erziehungsberechtigten erfolgt bei Bedarf.

10.3 Pause, Pausenaufsicht

10.3.1 Grundsatze in den Pausen

Die Jugendlichen verbringen alle Pausen, welche 10 Minuten oder léinger dauern, auf dem
Pausenplatz.

Sollten spezielle, entsprechend kommunizierte Situationen (Schnee, Starkregen, ...) dies erfordern, kann
die Schulleitung anordnen, dass auch die langen Pausen im Schulhausinnern verbracht werden
kénnen.

Die Schulleitung regelt, wer (Erwachsene / Jugendliche) welche Areale beaufsichtigt / patrouilliert.

10.3.2 Pausenplatz-Aufsicht

Erwachsene
In der 10-Uhr-Pause sind drei LP / BP fix fiir die Pausen-Aufsicht (PA) nominiert.
In der letzten Pause am Nachmittag ist eine LP / BP fix fiir die PA nominiert.

In allen anderen Pausen sind zwei LP / BP fix fiir die Pausen-Aufsicht (PA) nominiert. Sie (ibernehmen
primdr die Aufsicht draussen, vor allem in der ersten und letzten Phase jeder Pause aber auch drinnen.

In jeder Pause ist eine zusatzliche LP nominiert. Sie ist designierter Ersatz fiir den Fall, dass eine der
beiden fix nominierten die PA nicht wahrnehmen kann. Ausser im Fall von Krankheit /
unvorhergesehener Abwesenheit ist der Ersatz von der fiir die PA vorgesehenen LP mdglichst frithzeitig
zu informieren.

Die dritte PA-LP wird in besonderen Situationen (kritische Atmosphdre, Konflikte zwischen Schiilern,
Schnee etc.) in die PA eingebunden, so dass in solchen Phasen drei LP / BP PA machen (eine innen,
zwei draussen).

Jugendliche

Pro Pause sind (mindestens) 4 Schiilerinnen / Schiiler einer oder zweier Klassen im Einsatz.3° Sie
patrouillieren wahrend der Pausen. Im Innenbereich leisten sie in jeder Pause einen Kontrollblick in die

30 die KLP stellt die Nomination gemeinsam mit ihrer Klasse sicher und kommuniziert sie an die SL
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Schiler-WC. Auffdlligkeiten melden die Schiiler-Pausenaufsichten der ndchsten greifbaren
erwachsenen Person.

Die Pausenaufsichts-Jugendlichen halten zum Pausenende (mit dem ,Vorlauten*) die Eingangstiire
(beide Fliigel) auf bis alle Schiiler im Schulhaus sind.

Organisation

LP: Die Anzahl PA ergibt sich aus der Pensengrosse der einzelnen LP, bei den BP aus der Zuweisung
der Arbeitszeit durch die LB.

Die KLP, deren Klasse die PA versieht, ist wenn immer mdglich in der 1. oder 2. Pause des
Halbtages im Einsatz.

Anzahl PA3" Stufe 1. Semester 2. Semester
1. 0S keine PA je 1 Halbtag
2.0S je ca. 1 Halbtagje < 1 Halbtag
3.0S je <1 Halbtag je <1 Halbtag

e wdhrend der Pausen gilt die Hausordnung
e Auffalliges oder Reklamationen werden der Aufsichts-Person oder im Teamzimmer gemeldet

Pausenaufsicht draussen:
e Absatz vor der Eingangstiire freihalten
e den gesamten Pausenplatz im Auge behalten und auch ablaufen

e die Strasse, der Zugang zum Fachtrakt sowie der Innenhof der Rebhtigel-Siedlung gehdren
nicht zum Pausenplatz!

o  Winter: Schneebdlle ausschliesslich auf dem Hartplatz sowie auf dem oberen Pausenplatz,
wobei der «trefferfreie» Durchgang fiir Jugendliche und Erwachsene gewéhrleistet sein mus.

e Sommer: nicht im Brunnen stehen — keine ,Wasserspiele*

e die Pausenaufsicht habende LP / BP betritt das Schulhaus als letzte (erst wenn alle Schiiler drin
sind)

Pausenaufsicht drinnen:
¢ mehrmals durch Génge (EG, 1. OG) gehen
o Kontrolle in Schulzimmern, WC und Treppenhaus

Pausenaufsichts-Plan

Der Pausenaufsichtsplan geht nach seiner Erstellung zur Vernehmlassung und fiir bilaterale
Abtauschméglichkeiten an das Schulteam. Der definitive Plan wird rechtzeitig im Teamzimmer und
auf KLUS publiziert.

31 fiir die 2. und 3. OSt Richtwerte
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10.4 Hausordnung der Stadt Ziirich

Definition

Die Hausordnung gibt Auskunft {iber die Beniitzung der Schulanlage, Sorgfaltspflicht der
Mitarbeitenden und Gebote fiir Schiilerinnen und Schdiler. Sie ist auf dem Laufwerk L:\Hausordnung
abgelegt.

10.5 Ubertretungen

Fiir das Ubertreten der Regeln der Hausordnung (insbesondere das Nutzen von elektronischen Medien,
Rauchen auf dem Schulareal, unautorisiertes Verlassen des Schulareals, ,,Schwénzen*) sind von der
Schulleitung Formulare und Elternbriefe verfasst worden. Die KLP sowie ggf. die LB melden
Ubertretungen dieser Kategorien und dhnliche der Schulleitung.

10.5.1 Regelung betreffend Nutzung mobiler Telefongerdate

o «passiver Verstoss» (das Handi lautet / der Wecker geht ab / ..., weil das Gerét nicht auf lautlos
oder ausgeschaltet ist) > Eintrag «Regeln», das Gerét verbleibt bei der Schiilerin / beim
Schdiler.

o «aktiver Verstoss>» (die Schiilerin / der Schiiler benutzt das Gerat unautorisiert): das Gerat wird
eingezogen und der SL abgegeben.

o Wenn eine Schiilerin / ein Schiiler das Mobiltelefon aus zwingenden Griinden (z.B. erwarteter
Anruf wg. Lehrstelle) nutzen will, dann muss sie / er es vorher mit der Lehrperson abmachen.

e im Auftrag (Verwendung im Unterricht oder in der Betreuung) oder mit Bewilligung (s.0.) einer
Lehr- / Betreuungsperson diirfen die Geré&te genutzt werden.

10.6 Kurzfristige / Spontane Abmeldung aus dem Unterricht

¢ nach Hause gehen geht nur, wer das OK von den Eltern hat (telefonischer Kontakt,
unterrichtende Lehrperson stellt dies sicher: («mein / unser Kind kommt nach Hause, ich / wir
tbernehme / (ibernehmen die Verantwortung»).

e Dokumentation im EKH und im KLUS

e sonst: Betreuung informieren, Kind in die Betreuung bringen (wenn nicht selber, dann incl.
«Begleitzettel»).

10.7 Aufgaben und Arbeitsauftrdge fiir Schiilerinnen und
Schiiler — Haltung der Schule Rebhiigel

10.7.1 Grundhaltung

e Das Schulteam der Schule Rebhligel ist tiberzeugt, dass Arbeitsauftréige / Aufgaben (geméss
Lehrplan 21 «<Hausaufgaben»), die ausserhalb der Unterrichtszeit bewdltigt werden miissen, ein
wichtiger Bestandteil des schulischen Vorwdrtskommen:s sind. Sie sind im Lehrplan 21
entsprechend verankert.
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¢ Im Rahmen der zur Verfligung stehenden Ressourcen stellt die Schule Rebhiigel Angebote zur
Verfligung, innerhalb derer die Schiilerinnen und Schdiler in einem gesicherten, lernfreundlichen
Setting an den Arbeitsauftréigen / Aufgaben arbeiten kénnen.

e Die ausserhalb des Unterrichts zu erledigenden Auftrdge und Aufgaben liegen — unter
Beriicksichtigung der Vorgaben des Lehrplanes 21 in der Kompetenz der einzelnen Lehrperson.

o Arbeitsauftrdge / Aufgaben werden so gestellt, dass ihre Bewdltigung gegebenenfalls die
Unterstlitzung / Prdsenz, nicht aber die Fachkompetenz von betreuenden Personen erfordern:
die Schiilerin / der Schiiler muss die geforderte (Lern-)Leistung alleine erbringen kénnen

¢ Die Lehrpersonen sind bestrebt, die Arbeitsauftrége / Aufgaben so zu koordinieren, dass die
Gesamtbelastung der Jugendlichen ein sinnvolles Ausmass nicht Gbersteigt.

e Lernende kénnen, unabhdngig davon, ob im Elternhaus ein arbeitsfreundliches Umfeld sowie
die Aufmerksamkeit oder gar Unterstiitzung der Bezugspersonen gegeben sind, von
schuleigenen Angeboten zur Erledigung der Arbeitsauftrége / Aufgaben in Anspruch nehmen.

10.7.2 Angebote der Schule Rebhiigel

¢ Die Schule Rebhiigel bietet zur Entlastung der Fomilien durch Integration der Arbeitsauftréige /
Aufgaben in die Grundstrukturen der Schule durch mehrere Gefésse an:

o Aufgabenlektionen (kostenfrei). Verortung, Inhalte, Ressourcen sind in Férderkonzept /
Forderkonzept geregelt.

o ibA (individuelles betreutes Arbeiten) im Rahmen der Mittagszeit der Tagesschule

o Sozialpadagogische Unterstiitzung durch die Betreuungsmitarbeitenden wéhrend der
Unterrichtszeiten (zeitlich flexibel, kostenfrei)

o RE-Treff (Mo / Di/ Do / Fr nach Unterrichtsschluss bis 1800 Uhr, kostenpflichtig).

o Fiir Jugendliche mit speziellen Bediirfnissen, i.e. bei der Planungs- und Organisationsféhigkeit,
sowie mangelndem Eigenantrieb bei gestellten Aufgaben, stellt der Bereich Férderung im
Rahmen seiner Ressourcen ein Angebot zur Unterstiitzung in der Strukturierung und (Selbst-
)Organisation zur Verfligung.

o Weitere Ressourcen aus den Bereichen Férderung und Betreuung werden situativ und gezielt
eingesetzt (z.B. fiir zusatzliche Strukturierung, engmaschige Kontrolle, Reminder, reizarme
Umgebung).

e Mit der Nutzung dieser Angebote kénnen Arbeitsauftrége / Aufgaben, welche ausserhalb des
Lebensraumes Schule bewdltigt werden miissen, nicht in jedem Fall vollstaindig vermieden,
aber zu einem guten bis grossen Teil in der Schule bewdltigt werden.

o Wo das familidre Umfeld die Begleitung der Lernenden beziiglich des Lernens nicht
wahrnehmen kann (oder will), wirken diese Angebote. Sie lassen aber bewusst die Option
offen, dass das familiGre Umfeld die Unterstiitzung beim Bewdltigen der Arbeitsauftréige /
Aufgaben wahrnimmt.

¢ Die Mittelschulvorbereitungen auf der 2. und 3. OSt sind weitere Angebote der Schule
Rebhiigel. Sie sind ein zusatzliches, fiir die Schiilerinnen und Schiiler kostenfreies Angebot,
welches im Gegensatz zu den Aufgabenlektionen resp. dem RE-Treff Arbeitsauftrage /
Aufgaben generiert.
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11 Raumbewirtschaftung
Ubergeordnete Vorgaben: Organisationsstatut Art. 6 und 12.

Zustédndigkeiten beziiglich Schulraumlichbkeiten:

Grundséatzlich ist die unterrichtende Lehr- (Betreuungs-) Person fiir Ordnung und Sicherheit in den von
ihr / ihm genutzten Unterrichtsrdumen zustdndig. Was in den Klassen- und Fachzimmern sowie
Spezialriumen ist, untersteht der Verantwortung der Klassenlehrperson / der verantwortlichen Person
(ggf. Kustodium). Leistungen & Arbeiten durch den Hausdienst werden bei diesem (schriftlich)
angefordert. Der Leiter Hausdienst und Technik bestétigt die Erledigung. Arbeiten durch den
Hausdienst (liber die reguléren Reinigungsarbeiten hinaus) werden mit der verantwortlichen Person
abgesprochen.

Wenn der LHT ,,Aufrdum-Aktionen“ oder dhnliches plant, wird das Team informiert und entweder mit
den Betroffenen (Interessierten) eine ,Begehung“ gemacht oder eine Frist eingerdumt, innerhalb der
bezeichnet werden muss, was bleiben soll und was entsorgt werden darf / soll.

Korridore und nicht spezifizierte RGume (vgl. oben) sind im Verantwortungsbereich des Hausdienstes.
Was dort steht / liegt, ist entweder angeschrieben (wem ist es, wie lange ist es dort, resp., wenn's weg
soll: wohin). Was nicht angeschrieben oder mit dem LHT abgesprochen ist, wird weggerdumt.

Der LHT gibt jeweils vor den Ferien bekannt, wenn und wann Teile des Schulhauses oder das ganze
Gebdude wegen Reinigungs- / Unterhaltsarbeiten nicht oder nur begrenzt zugdnglich sind / ist.
Wadhrend der Schulzeit ist auf den Reinigungsturnus Riicksicht zu nehmen.

1.1 Nutzungs-Regelungen Raumbereiche

11.1.1 Allgemeines
e Die Schulrdume stehen fiir schulische Zwecke zur Verfiigung.

¢ Nutzungen von Fachrdumen im Schulhaustrakt mit externen Personen (dazu gehdren auch
Familienmitglieder) miissen angmeldet / beantragt werden.

e Sporthallennutzungen fiir Schulangehérige (nicht fiir Angehérige von Schulangehdrigen...) sind
in den belegungsfreien Zeitfenstern Mo — Fr 07.00 — 18.00 mdglich. Spé&testens 24 Stunden
vorher wird der LHT informiert. Er hat (z.B. bei Handwerker-Einsatz) ein Vetorecht.

11.1.2 Sperrzeiten

e Vor Unterrichtsbeginn am Morgen, tiber Mittag und nach Unterrichtsschluss am Nachmittag
stehen die Unterrichtsrdume den Lehr- und Férderpersonen fiir Vor- und
Nachbereitungsarbeiten, aber auch als Riickzugsrdume fiir Teammitglieder zur Verfiigung.

e Ausgenommen sind Belegungen durch Fach- oder Férderlektionen / Aufgabenzeit sowie
spezifisch fur die Betreuung deklarierte R&dume / Zeitfenster.

¢ Nutzungen von Fachrdumen im Schulhaustrakt mit externen Personen (dazu gehdren auch
Familienmitglieder) miissen angemeldet / beantragt und in Absprache mit den Lehrpersonen
sowie dem LHT von der SL bewilligt werden.

e Sporthallennutzungen fiir Schulangehdrige (nicht fiir Angehdrige von Schulangehérigen...) sind
in den belegungsfreien Zeitfenstern Mo — Fr 07.00 — 18.00 mdglich. Spétestens 24 Stunden
vorher wird der LHT informiert. Er hat (z.B. bei Handwerker-Einsatz) ein Vetorecht.
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1.1.3 Reservationssystem (Spezialrdiume; Convertible-Koffer)
siche Laufwerk L:|/A074-Rebhdigell KITSIRaumbelegungen und Reservationen.

11.1.4 Nutzungs-Regelung Betreuungsrdume Rebhiigel

Die R&dume der Betreuung stehen ausserhalb der Betreuungszeiten® fiir beaufsichtigte Aktivitéiten von
Schiilerinnen und Schiilerin (Gruppen / Wahlfachabteilungen / Klassen) und Erwachsenen zur
Verfliigung.

Die Nutzung der Kiiche muss mit der LB direkt vereinbart und von ihr bewilligt werden.
e die Nutzung wird vorgdngig direkt mit der LB abgesprochen

e Das Teammitglied, welches den Raum nutzt resp. die Nuzung verantwortet, (ibernimmt die
Verantwortung fiir den Raum und hinterl@sst ihn so, dass er sofort wieder nutzbar ist (Tische
gereinigt, besenrein und aufgestuhlt).

32 10.00 - 14.00 (mittwochs — 18.00) sowie EG00.015 téglich von 15.00 — 18.00

[2¢/9
¢

240617RE BK.docx —19.06.2024 - Seite 42 von 48


file://///ORG.KITSZH.LOC/LDA-Data/A000/Shared/Schulteam/A074-Rebhügel/_KITS/Raumbelegungen%20und%20Reservationen/Online-Reservierung_Grundsätze%20und%20Regeln.pdf

Betriebskonzept ©Schule Rebhiigel / Schulkreis Uto der Stadt Zirich

12 Administrative Regelungen

12.1 Urlaubs- /| Absenzenregelung (Schiiler)
ist in der Volksschulverordnung geregelt.

Zur einheitlichen Regelung des Absenzenwesens fiihrt jede Schiilerin / jeder Schiiler ein standardisiertes
Kontaktheft. Es enthdlt die entsprechenden Regeln.

Das Formular zur Beantragung vom Urlaub befindet sich auf dem Laufwerk L. Es ist, ggf. mit den
erforderlichen Beilagen, fristgerecht einzureichen. Gesuche kénnen auch in freier Form erfolgen.

12.2 Urlaub fiir Lehr- / Betreuungspersonen

Es gelten die Bestimmungen der Lehrerpersonalverordnung (LPV) resp. der Anstellungsordnung der
Stadt Zirich.

Die entsprechenden Formulare befinden auf dem Laufwerk L:

Im Grundsatz gilt: kein (voraussehbarer) Urlaub ohne organisierte Vikariatslésung. Die Lehrperson ist
fiir die Organisation der Stellvertretung verantwortlich (vgl. auch oben 6 Stellvertretungs- und
Spettregeln, S. 19.)
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13 Organisationsstruktur

13.1

sich auf dem Laufwerk L.

Pflichtenhefte der Verwaltungsaufgaben

Die Pflichtenhefte der Haus- und der iibrigen Amter sowie die Amterbesetzung / Amterliste befinden

13.2 Schulkonferenz
13.2.1 Organisation Schulkonferenz / Teamsitzung
Ort Singsaal

Zeit | Dauer Schulkonferenz

1 x / Quintal, in der unterrichtsfreien Zeit.

Zeit / Dauer Teamsitzung

in der Regel 1-2 x / Quintal, in der unterrichtsfreien Zeit.

Daten festgelegt

im Terminplan anfangs Schuljahr

Teilnehmende,
Teilnahmeverpflichtung

Teammitglieder, vgl. 5.3 Team-Engagement / Prasenz an
Sitzungen / Veranstaltungen.

Mitbestimmung bei Abwesenheit 3

keine

Informationspflicht bei Abwesenheit

Protokoll / Sitzungs-Tandem-Partner
personliche Riickfragen nach Absprache

Sitzungsleitung

Schulleitung

Traktandenliste

2 Schultage vor Sitzung am Anschlagbrett

Einreichen von Traktanden

schriftlich / elektronisch an Leitung (mindestens 3 Schultage
im Voraus)

Protokoll durch Fachlehrpersonen. Versand als .pdf ans Schulteam,
Publikation am Whiteboard im Teamzimmer und auf dem
Laufwerk L:
13.2.2 Pflichtenheft Sitzungsleitung
(=ad

13.2.3

Stellt die Traktanden fiir die Sitzung zusammen

Beruft die Sitzung fristgerecht ein (Aushang der Traktandenliste)

Beruft bei Bedarf zusatzliche Sitzungen / Konferenzen ein

Leitet die Sitzung (fiir spezielle Traktanden kann die Leitung abgegeben werden)

Fihrt bei Bedarf die Abstimmungen durch (amtet auch als Stimmenzéhler)

stellt sicher, dass ein zweckdienliches Protokoll erstellt und gem. Verteiler publiziert wird.3*

Pflichtenheft Protokollfiihrung

& Fir die Protokollfiihrung existiert eine Checkliste (im Teamzimmer, auf dem Laufwerk L:)
< Ein allfdlliges Verlaufsprotokoll wird auf Verlangen von einem Teammitglied erstellt.

33

pro Bildschirm.
34 vgl. oben 3.5.1 Organisation, S. 9

bei Présenz-Sitzungen: kein Stimmrecht, wenn online zugeschaltet. Bei Online-Sitzungen: eine Stimme
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13.2.4

13.3

Protokoll (Beispiel)

(die Schulleitung stellt die Vorlage und die entsprechende Datei zur Verfligung).

Konvente / Sitzungen

(ergdnzend zur Schulkonferenz | Teamsitzung)

Sitzung Inhalt / Thema Teilnahme Rhythmus Leitung
Jahrgangsteam sachspezifische KLP der Stufe / des |nach KLP
Themen, den Jahrgangs; BP Vereinbarung
Jahrgang / die (mind. 2 x/
Klassen betreffend Quintal)
Unterrichtsteam | Rlassenspezifische LP /F6-P / BP der |nach KLP
Themen Klasse Vereinbarung
(mind. 2 x /
Quintal)
PT Férderung sachspezifische BLF6, Forder-LP/ | gem. SHP /
Themen SHP, LB, SSA, KLP | Férderkonzept einberufendes
AKO Teammitglied
Runder Tisch sachspezifische RT auf Einladung SHP /
Themen einberufendes
Teammitglied
Interdisziplindres | sachspezifische IDT auf Einladung BL F5 / gof. SL
Team Themen
Fachteam sachspezifische Mitglieder nach Bedarf nach
Themen (obligatorisch) Absprache
strategische Lektionenverteilung | SL, LP nach Pensen- SL, StPO
Planung (1. Runde) umfrage KLP
FLP

* zuséitzliche Sitzungen im Verlauf der Stundenplan-Planung mit Teilnahme von betroffenen

Fachlehrpersonen.

13.4 sjour fix* der Schulleitung
SL- SL
SL- BLF3
SL- LB
SL- LHT
SL— SSA
SL-  SiGe

Zusatzlich zu den «jour fix» treffen sich die Schulleitung sowie die Leitungen Betreuung, Férderung und
Hausdienst wéchentlich zu einem «Leitungs-Kaffee».
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14 IKS$ = internes Kontroll-System

Das IKS-Dokument ist Teil des Betriebskonzeptes, jedoch separat abgelegt. Das IKS wird jeweils auf
Ende des Kalenderjahres aktualisiert.
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15 Anhang

15.1 Formulare, Regelemente, Kopiervorlagen
Liste auf dem KITS-Laufwerk L:

15.2 Glossar

AHT Assistent Hausdienst und Technik
AK Aufsichtskommission
AKO Aufnahmeklasse Oberstufe
BB Berufsberatende Person
BiD Bildungsdirektion
BL F6 Bereichsleitung Férderung
BP Mitarbeitende des Bereichs Betreuung
BT Betreuungsteam
FFG Fachstelle fiir Gewaltpré&vention des > SSD
FL Fachlehrperson
Fo6 Férderung
GSZ Griin Stadt Zirich
HL Hortleiterin / Hortleiter
IDT InterdisziplinGres Team
IKS Internes Kontroll-System
T Jahrgangsteam
KloA Klassenassistenzen
KLP Klassenlehrperson
KLUS «Klassen / Lehrer und Schiiler» - Nachfolge von LehrerOffice
KSB Kreisschulbehérde
LB Leitung Betreuung
LBZ Laufbahnzentrum Ziirich
LHT Leiter Hausdienst und Technik
LB Leitung Betreuung
LP Lehrperson
(o} Verordnung tber die geleiteten Volksschulen (...) der Stadt Ziirich (Organisationsstatut)
PA Pausenaufsicht
SAD Schulartzlicher Dienst
SBMV Schul- und Bliromaterialverwaltung der Stadt Zirich
SHP Schulische Heilpadagogik
SiKo Sicherheitskonzept
SK Schulkonferenz
SL Schulleitung
SPA Sportamt der Stadt Ziirich
SpMV Sportmaterialverwaltung der Stadt Ziirich
SSA Schulsozialarbeit
SSD Schul- und Sportdepartement der Stadt Ziirich
SSR Schulleitungs-Sekretariat
StG Steuergruppe
SPD Schulpsychologischer Dienst
™V Teamvertretung
uT Unterrichtsteam
VSA Volksschulamt
* zu Gunsten der besseren Lesbarkeit kann es sein, dass in diesem Dokument die ménnliche Form

stellvertretend fiir alle Menschen verwendet wird.

4
[4
v

4

240617RE BK.docx —19.06.2024 - Seite 47 von 48



Betriebskonzept ©Schule Rebhiigel / Schulkreis Uto der Stadt Ziirich

Das vorliegende Betriebskonzept der Schule Rebhiigel wurde von der Schulleitung (iberarbeitet, im
Schulteam vernehmlasst und von der Schulkonferenz am 21.05.24 zu Handen der AK verabschiedet.
Die AK hat das Betriebskonzept am 17.06.24 ratifiziert.
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